
Veutfekes Archiv
filv

Oekckickte -es MttelEers
namens des keickslnstliuts kür Lltere deutkcke 
Sekckicktskunde (Monumenta Sermanlse kittorics) 

tn Verbindung mit
KRKl. VKNN0I und «01.72^^^

kersusgegeden von
comuno c. sikbisci.

Z. ^skrsang

Verlag V0ttl.^U§ I^ackk. / Weimar 1-Z- 



Kaisertitel unö Huveränitätsiöee
Vtuüien zur Vorgeschichte öes moöernen Vtaatsbegriffs')

von

Lömunö L. Stengel

Übersicht: Einleitung 5. l—2. I. Oer romfreie Kaisertitel: ver-
breitung und Ursprung 5. Z—23. II. hegemoniales und universales 
Kaisertum S. 23—37. III. Die Emanzipation vom Imperium: der
„rex imperator" 5. 37—46. Zusammenfassung 5.47—4S. Exkurs:

Über Kaisertitel Ludwigs des Deutschen S. SO—56.

Kaisertum und Romgedanke gehören zusammen. Als das römi­
sche Reich im Westen zusammenbrach, blieb in der Gsthälfte die 
Idee doch als Ganzes lebendig,- der byzantinische Kaiser vergaß 
nie, er erhob je länger je bestimmter den Anspruch, daß er, nur 
er, der aüroxparcoß sei. Und im Westen war die

vortrag, mit einigen Kürzungen gehalten am l. September ly38 
auf dem VIII. Internationalen Historikerkongreß in Zürich. In den Noten 
ist auch das seitdem erschienene Schrifttum nach Möglichkeit noch berück­
sichtigt. Ich knüpfe an eine Studie über den unrömischen Kaisertitel an, 
die ich bereits in meinerSchrift „Denkaiser macht das Heer", ldlO, S. l5 
(— Zestgabe f. k. Zeumer 261 f.) u. S. VII in Aussicht stellte, dann aber 
hinter anderem zurücktreten lassen mußte. Der Gedankengang, wie er hier 
vorliegt, wurde, zum Teil auch in der heutigen Zormulierung, bereits vor 
über 25 Jahren einmal in einem kreise jüngerer Unioersitätskollegen vor­
getragen, wesentliche Punkte nachmals öfters in meinen Vorlesungen dar- 
gelegt. Die Probleme, die ich behandele, sind trotzdem merkwürdigerweise 
sehr lange unerkannt geblieben. Erst in der letzten Zeit hat man begonnen, 
dem Stoff, in dem sie verborgen sind, Aufmerksamkeit zu schenken, ohne doch 
über Ansätze wesentlich Hinauszugelangen. So wird der versuch, den ich 
vorlege, gerade zur rechten Zeit kommen. Eine abschließende Lösung will er 
nicht bieten. Indem er Eines, den Kaisertitel, in den Mittelpunkt der Be­
trachtung rückt, maßt er sich selbstverständlich nicht an, das ganze, komplexe 
Problem des Ursprungs der Eigenständigkeit des Staates zu erfassen und 
zu lösen. Genug, wenn es gelingt, in dieser wortgeschichtlichen Untersuchung 
eine zusammenhängende Linie aufzuzeigen, die durch die Jahrhunderte 
führt.
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antike Vorstellung vom Romanum Imperium so tief in die 
Tafel der Geschichte eingegraben, daß das Ereignis des 25. De­
zembers 800 genügte, um sie aus mehrhundertjährigem Schlum­
mer aufzuwecken, als es dank der Gevatterschaft des byzantini­
schen Vorbildes Gestalt gewann. Zür ein weiteres Jahrtausend 
hat es nun auch im Abendland wieder ein römisches Kaisertum 
gegeben, freilich in ganz anderem Sinne als zuvor: ein „Welt­
reich", das nicht so sehr Weltherrschaft als die Einheit der abend­
ländischen Welt bedeutete und, bemüht, diesen Anspruch gegen 
das östliche „Römer"reich von Brjzanz zu behaupten, erst recht 
ausgerichtet und bezogen blieb auf die ewige Stadt der sieben 
Hügel.

Aber nicht nur in diesen beiden großen Kreisen des Ostens und 
des Westens, die ein jeder die ganze Welt umspannen wollten, 
ist der antike Kaisergedanke weitergetragen worden. Auch in 
engeren Räumen welcher Gegensatz zu diesem Anspruch der 
Idee auf allgemeine und unbegrenzte Geltung! - hat es Kaiser 
und Kaisertitel gegeben. In allen Teilen der Welt und zu allen 
Zeiten treten sie auf. Auch sie zeugen, bis in die jüngste Ver­
gangenheit hinein, von der Unsterblichkeit des imperialen Ge­
dankens. viele von ihnen sind echte Doppelgänger und Spiegel­
bilder des universalen Kaisertums gewesen. Andere aber lassen 
sich auf diesen Nenner der Universalität nicht bringen. Sie reflek­
tieren eine andere Seite der imperialen Idee. Mag die Rolle, die 
sie, zumeist jenseits und außerhalb der Grenzen des heiligen 
römischen Reiches, gespielt haben, hinter dem Glanz des echten 
römischen Kaisertitels verblassen, in der Vorgeschichte der moder­
nen Staatsidee kommt diesen ungewöhnlichen Erscheinungen keine 
geringe Bedeutung zu,- sie führen bis zu deren Ursprung zurück.^)

') Ein versuch, sie zusammenfassend zu behandeln, anknüpfend an 
vu ränge, Lexicon mediae et infimae latinitati; s. v. „imperator" bei 
8- hardegen, Smperialpolitik König Heinrichs II. von England (1905) 
49 sf. In breiterer Darstellung wagte sich dann an den Stoff, auf Veranlassung 
von h. Günter meine noch unausgeführte Ankündigung aufnehmend, 
A. Schunter, Der weströmische Kaisergedanke außerhalb des einstigen 
Karolingerreiches im Hochmittelalter (Diss. phil. in Maschinenschr. München 
1925),- sie konnte hier nur noch nachträglich herangezogen werden. Die 
besten Spezialuntersuchungen sind die von Zreeman (s. u. 5.3) über den 
englischen und von hüffer (s. unten 5.7) über den spanischen Kaisertitel.
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I.

Der romfreie Kaisertitel: Verbreitung und Ursprung.

Um mehrere, vom 8. bis ins 12. Jahrhundert reichende Vor­
kommen handelt es sich. Um weitesten zurück geht der Brauch auf 
den britischen Inseln?) Schon in einer von dem irischen Abt 
Aüamnan verfaßten Biographie des heiligen Columba heißt es 
von Oswald, dem König der Angelsachsen Northumbriens, er sei 
von Gott zum „Imperator ganz Britanniens" bestellt worden?),- 
Adamnan, der um 700 ?) schrieb, weiß es von seinem Vorgänger, 
der es noch aus Oswalds eigenem Munde gehört haben will?) 
Wenig später hat Beda der Ehrwürdige von dem imperium 
anderer angelsächsischer Könige gesprochen ^) und einem fremden 
Herrscher, dem Karolinger Pipin von heristal, eine imperialis

r) vgl. L. tl. Zreeman, The historg of the Norman conquest of Eng­
land, its causes and its results l, Z. tlufl. 1877, 848—565,- lv.de Grag 
Birch, Index of the Stgles and Titles of Lnglish Sovereigns (Report of 
the sirst annual Meeting of the Index Societg, London 1879, 49ff., 
des. 55f.).

r) „vita s. Columbae" auctore Adamnano (ed. Zowler, Gxford 1894) 
I 1 5. 12f.: eadem subsoeuta noeto Ossualdus rox, sieuti in visu edoctus 
fuerat, de eastris ad bellum oum admodum pauciore exercitu contra 
millia numerosa progreditur; vui domino, siout ei promissum est, 
felix st facilis est concessa victoria, et rege trucidato Oatlons vietor post 
bellum reversus postea totius Britanniae imperator a <teo ordinatus est.

Gertr. Lrüning, kldamnans „vita Columbae" und ihre Ableitungen 
(Zeitschrift für celtische Philologie 11 f- viss. Bonn 1916), 228ff.) setzt 
dies Werk des Adamnan in die Zahre 688—704,- es gehört wohl an das 
Ende des Zeitraums.

4) Vita Columbae I . ebenda: Ban« mibi ldamnano narrationem 
meus decessor, noster abbas Bailbsus, indubitantor enarravit, qui so 
ab ore ipsius Ossualdi regis 8eginso abbati eamdsm enuntiantis visionem 
audisse protestatus est.

°) Baeda, „historia ecclesiastica Anglorum" l 25 (ed. plummer 1, 
44f.): rex ledilkcrct in 6antia potontissimus, qui ad eonknium usque 
Rumbrae tiuininis maximi tinos imperii tetenderat; (II c. 5 
(1, 89): ledibervt qui eunetis lustralibus eorum provinviis 

imperavit . imperium buiusmodi lelli rex obtinuit 
leduini rex maiore potentia eunetis, qui Lrittaniam inoolunt, 
lnglorum paritor et Lrsttonum populis praefuit . neenon et Lleuanias 
Brettonum insulas lnglorum subiooit imperio.

I'

lv.de
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auctoritas zugeschrieben?) Nach ihm wiederum wurde der Be­
griff imperium - imperialis dem Angelsachsen Alchwin geläufig,' 
auch er wandte ihn auf das fränkische Reich an?) Und endlich 
hat im Jahre 798 ein angelsächsischer König, Loenwulf, ein von 
ihm erteiltes Privileg als „Imperator" des Reiches der Nlercier 
beurkundet?)

Dies alles liegt vor der Kaiserkrönung Karls des Großen von 
800. Über hundert Jahre später - das abendländische Kaisertum 
ist gerade wieder erloschen wird bei den Angelsachsen der 
Kaisergedanke erneut lebendig, und zwar jetzt nicht mehr wie 
zuvor fast ausschließlich in Werken der Literatur; sondern 
nun erscheint der Imperatortitel gerade und nur in den Urkunden. 
Jahrzehntelang wird er in ihnen den Königen Aethelstan^), 
Gadred^), Gadwig b), Ladgar?) und Aethelred^) beigelegt. Nicht

I) Daselbst V lO (I299): et quia nupsr citeriorem k'resiam expulso inde 
Batbkedo rege ceperat (nämlich Bippinus dux Araneorum), illo sos ad 
praedicandum misit; ipse quoque imperiali auctoritate iuvans, 
ne qui praedicantibus quioquam molestiae intvrret

-) Dgl. unten 5. 26.
°) w. deGragBirch, Lartularium Saxonicum, a collection of charteis 

relating to Nnglo-Saxon historg 1 (London 1885) 400 Nr. 289: Bgo 
fOosnuulk ipso pllssimo Deo largissnts rsetor et imperator Nereiorum 
regni anno secundo imperii nostri . . . Die in der gleichzeitigen Urschrift 
unleserliche Stelle, auf der etwa 30 Buchstaben gestanden haben können, 
habe ich nach anderen Urkunden der Zeit sinngemäß ergänzt; die übrigen 
Worte sind ganz deutlich. Auch Schunter 14 hat den Zall angeführt, aber 
ohne ihn auszuwerten, da er die übrigen älteren angelsächsischen Belege 
nicht kannte.

i) Trag Birch 2 (1887) Nr. 700 v. I- 930 oder 934 (die Auflösung der 
Datierung ist zweifelhaft): dasilsus Rugiorum simul et imperator regum 
et nationum intra knes Britanniae commorantium; Nr. 746 v. I- 940 
(verschrieben zu 950; die Zeugenreihe stimmt ganz mit Nr. 748 v. I- 940 
Überein): rex ^ngulsexna and ^ortb^mbra imperator, paganorum gu­
bernator Britannorumque propugnator.

°) Daselbst 3 Nr. 876 o. I. 949 und 911 v. I. 955 wie 2 Nr. 746 oben in 
Nnm. 4; Nr. 882 und 884 v. I- 949: rex Rugiorum gloriosissimus 
reotorqus Xortbanb^mdra et paganorum imperator Brittonumque pro- 
pugnator; - Nr. 883 v. Z. 949: Badredo, quem Kordb^mbra paganorum - 
que seu ceterarum sceptro provinciarum rex regum omnipotens subli­
mavit quique prastatus imperator semper deo grates dignissima« larga 
manu subministrat; Nr. 909 o. I- 955: czming and casere totius 
Lrittaniae.
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regelmäßig zwar und in stetem Wechsel mit anderen imperiali- 
sierenden Bezeichnungen*), nur unter Ladgar wohl mit der Ten­
denz, ihn technisch und staatsrechtlich festzulegen?) Auch jetzt

«) Daselbst Nr. SZ7 und 1346 v. I. 956: rex nutu dei ^ngulsasxna 
st ortbanbu mbrorum usw. wie 5. 4 Nnm. 4.

') Daselbst Nr. 1135 v. I. 964, im Titel: sgo Badgerus ^nglorum basi- 
Isus omniumqus regum insularum oesani, qus Britanniam eireumiacsnt, 
cuuotarumquo nationum, quas intra eam includuntur, imperator et 
dominus gratias ego ipsi deo omnipotenti, regi meo, qui meum imperium 
sic ampliavit et exaltavit super regnum patrum meorum; in der Unter­
schrift: Bgo Dadgar dasilsus ^nglorum st imperator regum gentium 
bans muniüesntiam. corroboro; Nr. 1201 v. I. 967, im Titel: ego
Badgar . basileos ^nglorum st rex atqus imperator sub ipso domino 
regum et nationum intra tines Britanniae commorantium; - Nr. 1259 
v. I. 970 im Titel: ego Bdgar divina alubescento gracia tocius Albionis 
imperator augustus (in der Unterschrift wie auch in der vorigen Urkunde 
nur rex Rugiorum); - in anderer Form Nr. 1311 v. Z. 974, Unterschrift: 
8!gnum Ldgari (incliti) et serenissimi ^nglorum imperatoris (unmittel­
bar danach: 8ignum Bdvardi eiusdem regis tilii).

°) Z. M. kemble, Lodex diplomaticus aevi Saxonici 3 Nr. 673 v. Z. 
990: kamosus totius Brittanieae insulas imperator; Nr. 692 v. I. 995: 
totius Albionis . . . imperator; Nr. 715 v. I. 1006: Rugiorum indu­
perator; Nr. 718 v. I. 1006—12: totius Britanniae induperator;
6 (1848) Nr. 1308 v. I. 1013: rex ^nglo-8axoniae atque l^ortbimbrsn- 
«is gubernator monarvlnae paganorumque propugnator av Lretonum 
caeterarumqus provinciarum imperator, vgl. auch die Königin Nelfgifu 
in 3 Nr. 720 v. I. 1012 als augusta.

') vgl. dazu Zreeman 559; Gray de Lirch, Titles 67sf. Basileus, 
der Titel des byzantinischen Kaisers, der diese seine kaiserliche Bedeutung 
auch im Bereich des mittelalterlichen Romreiches durchaus behauptet hat, 
wird in den angelsächsischen Urkunden weitaus am häufigsten und auch 
länger als Imperator gebraucht, hat aber einen viel blässeren Sinn. Das­
selbe gilt von dem viel selteneren monarcbus (Zreeman möchte ihm die 
imperialisierende Bedeutung sogar ganz absprechen, was nicht zutrifst). 
Außerdem kommen vor agonista, arsbons, primicerius und curagulus, 
eine Kontamination von curator und regulus (über brstvralda und dux 
vgl. unten S.23f.). von allen diesen mannigfach abgetönten und schillern­
den „Imperialismen", zu denen vor allem auch noch die mehr oder weniger 
eingehenden Umschreibungen der lveiträumigkeit des königlichen Herr­
schaftsgebietes gehören, wird hier abgesehen.

*) Zast nur Ladgar hat den Titel persönlich und in der Ichform geführt. 
Da von seinen Urkunden, die den Imperatortitel enthalten, die älteste ihn 
zugleich am pomphaftesten betont und allein etwas zu seiner Begründung 
sagt (vgl. auch dar Zitat unten S. 12 Unm. 6), mag man es für möglich 
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blieb der Gebrauch eine Episode, die durch den Niedergang der 
angelsächsischen Dynastie bald abgeschnitten wurde. Im l l. Jahr­
hundert hat bezeichnenderweise nur deren Bezwinger, der vänen- 
könig Knut der Große, in seiner ersten englischen Urkunde den 
Titel noch einmal geführt?) Dann ist dieser auf Jahrhunderte ver­
klungen?)

Mitten zwischen den beiden angelsächsischen Gruppen stehen ein 
paar Sülle fränkischer und deutscher Herkunft,' man wundert sich 
fast, ihnen im Reiche des römischen Kaisertums der Karolinger und 
Gttonen zu begegnen. Dürften wir dem fuldisch-mainzischen Anna­
listen Meginhard folgen, so hätte Karl der kahle sich schon 869

halten, daß er eben damals ausdrücklich zum ersten Male angenommen 
und gebraucht worden ist (vgl. dazu auch unten 5.34 Nnm. 1). Überliefert 
ist davon aber nichts.

*) kemble 4 Nr. 727 v. I. 1018: ego imperator Lnuto a 6bristo rege 
rogum regiminis ^Inglioi in insula potitus. In den späteren Urkunden 
Knuts kommen noch die mehr oder weniger sgnongmen Titel monarobus 
und dasllsus vor. vgl. auch die Stelle der jüngeren „Gesta knutonis" 
unten S. 12 ünm. 6.

2) Über Unklänge, die die Fortdauer einer gewissen Tradition des 
angelsächsischen Jmperialgedankens anzudeuten scheinen, unten S. 45 
Unm. 1. In der von hardegen 58 nach vucange angeführten Urkunde 
König Stephans von 1136 (Bibliotheca Lluniacensis, Lutetiae Parisiorum 
1614, 1398) ist wohl besser operator als imperator zu lesen; beides ist 
überliefert. Freeman 1, 159f. hat das Schwinden des englischen 
Kaisertitels auf die expansive französische Politik der normannisch-angio- 
vinischen Könige zurückführen wollen. Man sollte aber eigentlich eher die 
umgekehrte Wirkung erwarten,- hat doch im 16. Jahrhundert das „Kaiser­
tum" Elisabeths zum Teil gerade an diese alten Machtansprüche wieder 
angeknüpft (vgl. unten S. 46 Unm. 6).

°) von waitz, Deutsche verfassungsgeschichte 5 (2. üusl.) 88 und da­
nach jetzt auch von Lintzel, Kaisertum (unten S. 14 Nnm. 1) 433 wird 
aus der Datierung in monss ianuario in anno quarto regnanto äomino 
nostro karolo rege vel imperatore Araneorum sive Aquitanorum einer 
Urkunde beiI. Beslg, histoire des comtes de poictou et ducs de Gugenne 
(Paris 1647), Unh. (Ducs de Gugenne) 31 geschlossen, dah man Karl 844 
„nach der Unterwerfung des Königreiches Uquitanien" dort „als Kaiser der 
Franken und Nquitanier bezeichnet" habe. Das Stück gehört aber in die Zeit 
Kaiser Karls III. und zum Jahre 888, wie sein neuerer Herausgeber 
veloche im Lartulaire de l'abbage de Beaulieu (Lollection de documents 
meint; sur l'histolre de France 1. serie, Paris 1859) 123 Nr. 79 schon vor 
80 Jahren festgestellt hat.
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bei seinem versuch der Okkupation Lothringens, als sein Neffe, 
der römische Kaiser Ludwig II., noch am Leben war, in Metz zum 
Kaiser krönen lassen'),- ein Gerücht?), das den früh hervortreten­
den, aber erst 875 nach dem Tode Ludwigs ll. sich erfüllenden im- 
perialen Tendenzen dieses ersten französischen Königs ^) gut ent­
sprach. Derartige Bestrebungen kann man Karls Bruder, dem 
Ostfrankenkönig Ludwig dem Deutschen, nicht nachsagen. Den­
noch ist auch ihm mehrfach in zeitgenössischen Ouellen der Kaiser- 
titel beigelegt worden, nicht nur an einer Stelle der Karlsgeschichte 
Notkers von St. Gallen, die man längst bemerkt hat, sondern 
auch sonst, in drei St. Galler Urkunden aus den Jahren 856/57, 
868 und 876, in zwei Fuldaer Urkunden von 876 und, wohl zum 
Jahre 875, in einem Fragment verschollener Fuldaer Jahrbücher.*) 
Line feste Tradition ist aus diesen vereinzelten Ansätzen un- 
römischer kaiserlichkeit nicht erwachsen. Am wenigsten konnte das 
aus dem ostfränkischen hervorgehende deutsche Reich, das bald 
ganz mit dem römischen Kaisergedanken verwuchs, der geeignete 
Boden dafür werden; es gibt nur aus seinen Anfängen noch einen 
einzigen Fall, die imperatorische Akklamation, die der Geschichts- 
schreiber Mdukind von korveg Otto I. als dem Sieger in der 
Lechfeldschlacht von 955 angedichtet hat?)

Weit bedeutungsvoller ist, im vergleich mit den vereinzelten 
Vorkommen im fränkisch-deutschen Reich, die spanische Gruppe?)

') „Annales Zuldenses". ed. Z. kurze, 1891, 69: Larolus vero rex 
regnum ülotbarii invasit ei sscunäum libitum suum clisposuit

cpu etiam pravorum usus consilio in urbe Ncttcnsi (Kaseins, capiti suo 
"b illius civitatis episcopo imponi et se imperatorem et augustum cpiasi 
cluo regna possessurus appellare praecepit.

") vie Akten der Metzer Königskrönung Karls (MG. Lap. 2, 456, 
„Annales Sertiniani", rec. E. waitz in: SS. rer. Germ. 1885, 101 ff.) 
willen davon nichts.

vgl. A. kleinclautz, L'empire carolingien, ses origines et ses 
transformations, Paris 1902, Z86f.

*) vgl. den Exkurs unten 5. 50ff.
5) vgl. unten 5. 18 f., 28 ff. Über eine gelegentliche Bezeichnung des 

5aliers Heinrich IV. als Augustus unten 5. 56 Anm. 1. ver Kaisertitel 
König Konrads III. (vgl. Ghnsorge: MGJG. 46, 1952, 545ff.) gehört 
nicht in unseren Zusammenhang; er ist durch den Wettbewerb mit dem 
byzantinischen Kaisertum hervorgerufen.

") kl. Menendez pidal, La Lspana del Lid (Madrid 1929) 1, 74, 
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Sie übertrifft schon durch die zeitliche Ausdehnung und die Zahl 
ihrer Belege bei weitem alle anderen, auch die angelsächsischen 
Vorkommen. Ihre eigentliche Heimat ist Leon, der aktivste unter 
den kleinen Staaten, die nach dem Zusammenbruch des Westgoten- 
reichs sich auf der pgrenäenhalbinsel als Nester des Widerstandes 
gegen den Islams entwickelten, der Hauptträger der alten west- 
gotischen Überlieferung und der neuen grotzspanischen Sdee.

Schon König Nlfons HI. (866—910) ist in Urkunden seines 
Sohnes als Kaiser bezeichnet worden?); nach einer allerdings 
zweifelhaften Überlieferung soll er sich sogar um eine kaiserliche 
Krone bemüht haben?) Seitdem nehmen die Zölle immer mehr 
zu 4), bis die Sitte, der auch ein Salbungsrecht, ein kirchlicher vor-

262,- 2, 709ff„ 750sf. (auch deutsch, 1936: 1, 279, 300),- H.J. hüffer, 
Die leonesischen Hegemoniebestrebungen und Kaisertitel (Spanische Zor- 
schungen der Görresgesellschaft I 3, 1931, 337ff.; hier zitiert nach dem 
Sonderdruck: Das spanische Kaisertum der Könige von Leon-Kastilien), kürzer 
und ohne Belege Derselbe: Ibero-Nmerikanisches Archiv 6 (1932) 247ff.; 
außerdem Schunter 48ff., dessen Nachweise sich zumeist mit den von mir 
gesammelten decken. Unzugänglich war mir Balle st eros g Bereits, Ll 
Imperio aleman en la Edad Media g el pensamiento imperial de un monarca 
espaüol (Madrid 1918). Belege können zum Teil nur mit Dorbehalt an­
geführt werden, da die diplomatische Untersuchung der Urkunden vor 
Ulphons VII. zumeist aussteht.

') Wobei man sich nur seit L. Lrdmann, Die Entstehung des Kreuz­
zugsgedankens (1935) hüten muß, die Idee des Glaubenskampfes in 
dieser Zeit zu überschätzen.

2) Dgl. Men ende; 710, hüffer 13f., Schunter49. Die von letzterem 
angeführten eigenen Urkunden des Königs von 867 und 877 (h. Z lorez, 
Espana sagrada 18, 312f.) sind mit L. Barrau-Dihigo: Revue hispanique 
46 (1919) 133, 137, Nr. 29 und 35, vgl. S. 91, 93 als gefälscht anzusehen.

Z) hüffer 12f.
*) Ich kenne Belege für Grdonius II. (914—24), Ramiro II. (931—51), 

III. (951—56), Ramiro III. (967—84) und Bermudo III. (1028—37), 
zum Teil angeführt bei Menende; 2,711 f. und hüffer346ff., einige in 
Urkunden beiZlorez 18,322 f.; N. de 1) epes, Loronica general de la orden 
de San Benito 5 (Dalladolid 1615), 737,- I. Briz Martine;, historia de 
la fundacion g antigüedades de San Juan de la Pena (Saragossa 1620) 
341, 420; bei Schunter noch einer aus M. Risco, historia del Lid (Ma­
drid 1792) 254. Ruch Sancho der Große von Naoarra (970—1035) hat 
schließlich den Kaisertitel angenommen, aber erst, nachdem er Leon in Be­
sitz genommen (vgl. hüffer 18f.),- er wird dann übrigens auch in einer 
Grabschrift Kaiser genannt (Martine; 374).
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rang^) der Könige von Leon entspricht, auf deren Erben, die kasti- 
lischen Könige, übergeht. Nach Ferdinand I. (1037—65) ?), Al- 
fons VI. (1065—1109), dem Eroberer des „kaiserlichen" Toledo ^), 
und dem Usurpator Alfons I. von Aragon ^) hat schließlich Al- 
fons VII. (1117—57) °) die letzte Steigerung vollzogen und sich am 
pfingstsonntag 1135 in Leon feierlich zum Kaiser ausrufen und 
krönen lassend) hier liegt also ein wirklicher Staatsakt vor, dessen 
rechtsschöpferischer Sinn auch darin zum Ausdruck kommt, daß nun 
der Kaisertitel zu einer ständigen Formel der Urkunden wird ?); ja, 
in diesen ist sogar noch lange nach den seit der Krönung verflosse­
nen Jahren gezählt worden. ^) Dauer war der Schöpfung AI- 
fons VII. trotzdem nicht beschieden: sie ging nach seinem Tode

') vgl. hüffer 2Sss. Besonders merkwürdig, datz Vrdonius III. sich 
954 einmal servorum domini servus genannt hat; er nahm damit die 
parallele zum römischen Bischof vorweg, in der sich ein Menschenalter 
später Kaiser Gtto III. gefallen hat (vgl. Schramm, Kaiser, Rom und 
Renovatio I, l929, 157 ff.). wie stark gerade in Spanien die kirchenpoliti- 
schen Zusammenhänge des Kaisergedankens gerade auch mit Rom gewesen 
sind, kann hier nur angedeutet werden, vgl. auch L. Lrdmann: H.Z. 146 
(19ZZ), 615.

-) Menende; 2, 712f. und Hüffer25f. führen Fälle aus den Zähren 
1056, 1041, 1056 an. Außerdem ist Ferdinand von seinen Kindern Kaiser 
genannt worden. Über die merkwürdige Nachricht von einem Protest 
Kaiser Heinrichs III., Papst Viktors II. und des Florentiner Konzils von 
1055 unten S. 52. vie Erwähnung des rex tornandus imperator 
tortissimus im „Lhronicon Lomplutense" ;. z. 1064 (Florez 15, 317) ist 
wohl nicht gleichzeitig.

') Menende) 2, 750sf., hüffer 26ss. vie Belege reichen von 1075 
bis mindestens 1107.

*) hüffer 55 ff. Alfons von Aragon hat als Gatte der Erbin von 
Kastilien-Leon, Urraca, den Titel mehrere Zahre lang gleichzeitig und im 
Wettbewerb mit seinem Stiefsohn Alfons VII. geführt, bis er ihn diesem 
bei seinem verzicht auf kastilien abtrat.

hüffer 57ff.
") S. unten S. 15 Anm. 5.
') Sowohl in der „Jntitulatio" (Bispsuio imperator) als in der Da­

tierung und in der „Eorroboratio", vgl. p. Rassow, vie Urkunden 
Kaiser Alfons' VII. von Spanien (Archiv für Urkundenforschung 10, 1928, 
396, 401, 407, 410f.). vorher ist der Gebrauch uneinheitlich, aber häufig; 
vgl. das. 388 f.

s) Rassow 356ff. Seit 1139 tritt der Brauch allmählich zurück, um 1145 
ganz zu verschwinden.
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im Zerfall seines Reiches alsbald unter*), und Pläne, sie wieder- 
zuerwecken, die im 13. Jahrhundert unter Ferdinand 111. von 
kastilien geschmiedet wurden, sind nicht durchgedrungen?)

Dies ist der Stoff?) Er bildet keine geschlossene Masse, sondern 
ist in einzelne Vorkommen zersplittert, die sich wie Inseln im 
Meer von Raum und Zeit zu verlieren scheinen. Aber es kann 
doch eine staatsrechtliche Abnormität, wie sie hier vorliegt, kaum 
immer wieder neu erfunden worden sein. Irgendwie müssen die 
einzelnen Komplexe, die wir kennenlernten, wohl miteinander 
Zusammenhängen. Für die beiden angelsächsischen Gruppen ist 
der Zusammenhang greifbar: der jüngeren^) kann die ältere, 
die in ihrer Überlieferung sonst ganz literarisch bestimmt ist, 
wenigstens mit ihrem einen urkundlichen Fall den Ansatzpunkt 
geliefert haben; und wenn auch der Lretwalda, von dem als 
dem Sgnongm des Imperators der älteren Gruppe noch die Rede 
sein soll, in der jüngeren einmal wieder vorkommt^), so darf 
man darin einen bewußt aufgenommenen Archaismus sehen.

Die fränkische Gruppe mag ebenfalls auf angelsächsische Ein­
flüsse zurückgehen; solche hat ja wenigstens Zulda, das hier eine 
starke Rolle spielt, reichlich erfahren?) Dagegen ist bei der spani­
schen Gruppe des 10.—12. Jahrhunderts eine solche englische 
Beziehung nicht wahrscheinlich, hüffer hat wohl recht mit seiner 
Vermutung, daß der spanische Brauch aus Frankreich kam?);

') hüffer SOf. -) vgl. hüfferSkf., Berges (sieheS.38 Anm.4)87f.
b) Ich sehe hier ab vom Kaisertitel skandinavischer Könige des späteren 

Mittelalters. Einige Notizen bei Schunter 46. Besonders hakon V., dem 
Alten, von Norwegen (1217—63) ist der Titel beigelegt worden.

Ihre griechischen Titel (oben S. 5 Anm. 1) deuten aus eine Ver­
bindung auch mit der bgzantinischen Ideenwelt im irisch-angelsächsi­
schen Kulturkreis keine seltene Erscheinung.

°) Unten S. 23 Anm. 3.
°) Oie Imperator-Theorie der „Annales Zuldenses" (oben S.7 Anm. 1) 

scheint eine Lesefrucht literarischer Herkunft zu sein. Auch in St. Gallen 
werden die angelsächsischen Einflüsse aus Fulda stammen; vgl. über den 
Zusammenhang zuletzt G. Baesecke, Ver vocabularius St. Galli in der 
angelsächsischen Mission (1933) 31.

') hüffer 13. Man vergleiche hiermit, was p. L. Schramm: Zs. f. NG. 
SS, 193S, kan. Abt. 187 über die Auswirkungen der westfränkischen Salbung 
und Krönung auf Spanien in der 2. Hälfte des 9. und im Anfang des 
10. Jahrhunderts bemerkt hat.
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nur wird man das Vorbild nicht so sehr in Karls des Kahlen römi­
schem Kaisertum von 875 zu suchen haben, sondern eben in der 
romfreien vorstellungswelt, die im Zrankenreich schon vorher, 
offenbar aus England, eingedrungen war. Alles in allem ist doch 
nicht daran zu zweifeln, daß sämtliche Vorkommen, die es gibt, so 
weit sie auch verstreut sein mögen, einen gemeinsamen Stamm­
baum haben und eine einzige Kamille bilden. Sie sind eine ein­
heitliche Erscheinung und als solche zu werten.

Kragen wir also weiter nach ihrem gemeinsamen Sinn und Ge­
halt, so erscheinen diese Kaiser in erster Linie immer wieder 
charakterisiert durch ihre hegemoniale Stellung; überall, in Eng­
land, Spanien, Krankreich, Deutschland, umfaßt ihre Herrschaft 
eine Mehr-, ja eine Vielzahl von Reichen. Imperator plurimarum 
nationum heißt bei dem Mönch von St. Gallen Karl der Großes, 
imperator multorum populorum bei Widukind von Korveg 
Heinrich I?) Karls des Kahlen angebliche unrömische Metzer 
Kaiserkrönung erscheint damit begründet, daß Karl über zwei 
Reiche - Westfranken und das von ihm okkupierte Lothringen 
regiere ^), ein Motiv, das auch nach seiner römischen Kaiserkrönung 
wiederkehrt, als er seinen Vasallen Boso zum König der Provence 
macht und krönen läßt, damit es so aussehe, daß er über Könige 
herrsche *),- wie man ihm denn nachsagte, daß er sich Kaiser und 
Augustus aller Könige diesseits des Meeres habe nennen lassen?)

') „Gesta karoli" I 26 (5t. Gallische Geschichtsquellen, neu hrsg. von 
G. Meger von knonau, 6, 1918), 5.23. Ähnlich die gleichzeitigen Äuße­
rungen bei Regino (55. rer. Germ. ed. §. kurze): quousque in magno 
6arolo summum imperii kastigium non solum Araneorum verum otium 
cliversarum gentium regnorumque obtineret; und in der „Vita Liut- 
birgis" Kap. i (hrrg. von G.Menzel: Deutsches Mittelalter3,1938,10): 
temporibus imperatoris blagni Laroli, qui primus in Oermaniae parti­
bus augusti eaesaris nomen adeptus est, qui multas gentes Araneorum 
regno subjugavit

„Res gestae 5axonicae" I 26 (MG. 55. rer. Germ., 5. Äufl., 1935, 
bearb. von p. Hirsch mit H.-E. Lohmann 38).

Gben 5. 7 Änm. 1.
5. unten 5. 14 Änm. 4.
Regino 86: ablato regis nomine se imperatorem et augustum om­

nium regum cis mare eonsistenoium appellare praecepit. Papst Johann 
VIII. schreibt 879 an Ludwig d. Jüngeren, er solle sich nicht um das 
westfränkische Reich Ludwigs des 5tammlers sorgen, quoniam, si veo 
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So erscheint denn damals auch Karls Bruder Ludwig als „Kaiser 
von ganz Germanien und Rhätien, Altfranzien und Sachsen, 
Thüringen, Lagern, Norikum, pannonien und aller Völker des 
Nordens"?) Der kreis, den eine solche „kaiserliche" Herrschaft 
umspannt, ist nicht von unwandelbarer Größe. In England kommt 
vor 800 schon einmal ein „Imperator" vor, der nur über das 
allerdings vorwaltende Teilreich Nlercia gebietet?) Im 10./11. 
Jahrhundert sind die englischen Könige zumindest „Kaiser" der 
Angeln oder des englischen Reiches ^); darüber hinaus nennen sie 
sich nicht nur „Kaiser von ganz Albion" oder „Britannien"^

- wie schon um 700 einmal im Zoll des Imperator Oswald °) - 
sondern Eadgar, dem Wachstum gerade seines Reiches ent­
sprechend, einmal sogar „Kaiser aller Könige der Inseln des 
Ozeans ringsum Britannien und aller von Britannien um­
schlossenen Völker"?) So beruht denn auch das „Kaisertum" Knuts 
des Großen auf der Herrschaft über die fünf „Reiche" von Däne­
mark, England, Britannien, Schottland und Norwegen?) In 
Spanien ist der Titel anfangs beschränkt auf das Reich Leon?)

Avente Romanum sumpseritis imperium, omnis, vobis regna subieeta 
existent (TNG. Epp. 7 Nr. 205).

') S. unten S. 50. 2) Gben L. 4 Anm. 3. ^) Dben 5.4 f. Anm. 4—8.
') Dben S. 4 f. Anm. 4, 5, 7, 8. Dben S. 3 Anm. 2.
°) In Nr. 1135 v. I. 964 (oben 5. 4 Anm. 7). Anschließend hat 

Eadgar in dieser Urkunde die Tatsache unterstrichen, daß seine „Väter" nur 
monarebiam totius ^ngliae a clepti sint s, tempore ^etbelstsni, qui pri 
mus regum Rugiorum omnes nationes, quae Britanniam incolunt, sibi 
armis subegit, nullus tamen eorum ultra eius Lues imperium suum 
äilatare aggressus est. Weit darüber hinaus sei sein Reich gewachsen: lMü 
autem eonoessit propitia clivinitas, eum ^nglorum imperio omnia regna 
insutarum oosani cum suis ferocissimis regibus usque ^lorvegiam maxi- 
mamque partem Hiberniae. ^nglorum regno subiugars, quos etiam 
omnes meis imperiis eolla subckere coegi. Oie historiographische 
Überlieferung läßt von dieser offenbar kriegerischen Nlachtentfaltung 
Eadgars, die mit seinem Beinamen des Zriedsamen allerdings seltsam kon­
trastiert, nur schwache Spuren erkennen,' vgl. I. Lappenberg, Geschichte 
Englands t (1834), 407ff.,- Th. hodgkin in: W. Hunt and R. L. Pool«, 
The political historg of England 1 (1905), 353.

') „Gesta Nnutonis" quinqus regnorum, sollivet vanomarobiac 
^ngliae, Britanniae, Lvotbias, l^orävegae venclicato ckominio imperator 
extitit (NlG. SS. 19, 520).

°) vgl. obenS.8. Ausdrücklich heißt so DrdoniusII.; vgl. INenende;
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Dann erstreckt er sich auch auf kastilien*), um am Ende, wenn nicht 
tatsächlich, so doch theoretisch, das ganze Land zu begreifen; mit 
besonderer Feierlichkeit hat Mfons VI. sich eine Zeitlang „Kaiser 
über alle Völker 5paniens" nennen lassen?) Nach dem Chronisten 
wird Nlfons VII. deshalb zum Kaiser gekrönt, weil bis nach Süd­
frankreich hinein Könige und Herren ihm Untertan sind?) Einmal 
spielt auch eine Rolle, daß der Titel sich mit auf muselmanisches 
Gebiet bezieht: Nlfons VI. wird in seinen arabischen Briefen 
„Kaiser beider Religionen" genannt?) Allenthalben und zu allen 
Zeiten wird mit großer Regelmäßigkeit die umfassende weite, 
der erschöpfend vollständige Umfang des Herrschaftsraums be­
tont; totus ist das typische Bestimmungswort. Oswald von 
Northumbrien um 700 ^) und die leonesisch-kastilischen tllfonse 
des N./I2. Jahrhunderts sind Kaiser „ganz Britanniens" und 
„ganz Spaniens"?)

1, 711. Noch 1110 nennt die Königin Urraca ihren Gemahl Alfons I. von 
Aragon imperator 60 Begione et rex totius Hispaniae (Martine; 725).

i) Drei Beispiele von 1041, 1056 und 1061 bei Me nende; 2, 712.
-) Siehe hüsfer 34.
') „Lhronica de Alfonso VII.' I 27 (Lspana sagrada 21, 346fs.): 8e- 

ouncla die vero arcluepiscopi et episcopi, abbates et omnes nobiles et 
ignobile» et omnis plebs iunoti sunt iterum in eoelesia beatae dlariae 
et eum rege Oarsia et eum sorore rogis divino consilio aooopto, ut vocarent 
regem imperatorem, pro eo, quod rex Oarsias et rex Tatadola 8arra- 
cenorum et comes Ba^mundus Barcinonensium et comes ^detonsus 
lolosanus et multi comites et duces Oasconiae et Branciae in omnibus 
essent obedientes ei (folgt der Krönungsakt, bei dem König Garsias und 
der Bischof von Leon den Gekrönten bei der Hand halten) . deduxerunt 
eum ante altare lUariae cantantes ,1e Deum laudamus' usque ad ünsm 
et dicentes: .Vivat ^detonsus imperator.' Bemerkenswert, daß der Ver­
fasser der Biographie seinen Helden vor der Krönung ebenso konsequent 
(eine Ausnahme nur im Kap. 25 gelegentlich eines der früher erwähnten 
Belehnungsakte) König nennt wie nachher Kaiser, welch einschneidende 
Bedeutung er dem Ereignis beilegt, ;eigt auch auf 5. 349 die Antithese: 
80c autem tactum ost, antequam vocaretur imperator (Ende von Kap. 30) 
und 8ed postquam imperator est vocatus (Anfang Kap. 31).

h vgl. Menende; (Deutsche Ausgabe) l, 235, 347.
°) Siehe oben 5. 3. Ebenso in den Urkunden des 10. Jahrhunderts: 

;. ö. totius Albionis, totius Britanniae, totius Britannicas insulae im­
perator (vgl. oben S. 4f. Anm. 5, 7, 8).

") vor Alphons VI. scheint die Beziehung auf Gesamtspanien nicht oor- 
zukommen.
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Schwer zu sagen, warum eigentlich der Imperialismus aller 
dieser „Kaiser" eine so ausgesprochen hegemoniale Färbung ge­
tragen hat. Wer eine Antwort sucht auf diese Frage, wird sich am 
ehesten daran erinnern, daß auch das eigentliche, das römisch­
abendländische Kaisertum, nachdem Karl der Große es erneuert, 
eine Entwicklung genommen hat, die sich wohl vergleichen läßt,' 
es ist im fränkischen Reiche, wie wir in anderem Zusammenhang 
ausgeführt haben*), im Jahre 817, als die zentrifugalen Kräfte 
sich in Reichsteilungen endgültig durchzusetzen drohten, in der 
Reichsordnung Ludwigs des Frommen zur Ausdrucksform der 
Einheit und der Dbergewalt des Reiches erhoben worden. Sollte 
die dem Kaiser damals zugeteilte, in den Thronwirren bis 843 
umkämpfte und auch in den nächsten Generationen noch nach­
wirkende Rolle des Gberherren im Haus der karolingischen Teil­
könige auch die untechnische Anwendung des Kaisertitels auf ein 
hegemoniales Herrschaftsverhältnis zu anderen Königen ver­
anlaßt haben? ^)

So einfach liegen die Dinge doch nicht, vielmehr muß wohl 
umgekehrt die karolingische Kaiseridee damals einen Einschlag 
des hegemonialen Gedankens in sich aufgenommen haben. 
Denn daß dieser über hundert Jahre älter ist als sie selbst, lehrt 
uns ja allein schon der imperator totius Britanniae der „vita 
Adamnani"?)

Den Zeitgenossen ist denn auch der hegemoniale Kaisergedanke 
keineswegs als eine Errungenschaft des karolingischen Staates 
erschienen, sondern als ein Erbe der Antike: nach Regino von 
prüm hat Karl der kahle mit Losos Königskrönung besagen 
wollen, daß er gleich den altrömischen Kaisern über Königen 
throne.*) Ein vergleich, dem freilich das vordiokletianische Im-

i) vgl. des. L. L. Stengel, Regnum und Imperium (1930) 8ff., nun 
auch M. Lintzel, Das abendländische Kaisertum im 9. u. 10. Jahrhundert 
(vie Welt als Geschichte 4, 1938, 430ff.).

2) So jetzt Lintzel 432f., Verselbe, widukind (vgl. unten S. 18 
Rnm. 2) 37 f. hier mit etwas zu starker Zuspitzung des Gegensatzes 
zwischen „Aachener" und „römischem" Kaisertum, die doch nie aufgehört 
haben, eines und dasselbe zu sein.

°) Vben Seite 3.
*) Reginonis abbatis prumiensis chronicon rec. 8- kurze (SS. rer. 

Germ.), 1890, 113: vsäit insuper siäem Losoni vrovintiam et voron» 
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perium, das nur über Statthalter gebot, nicht entspricht,- man muß 
schon herabgehen bis in die Zeit der Völkerwanderung, in der 
germanische Stammesreiche die Provinzen des „Imperium Ro­
manum" füllten, so daß der absolut gewordene allmächtige 
römische Kaiserstaat sich auflöste und nur mehr als eine ideelle 
Oberherrschaft über „foederati" schattenhaft fortzubestehen ver­
mochte. Es war der Zustand, den Isidor von Sevilla im Rüge hat, 
wenn er behauptet, der Imperatortitel sei vom Senat auf die 
römischen Läsaren übertragen worden, um sie s ceteris Zentium 
regibus zu unterscheiden?) hier ist wohl der historische Punkt, an 
welchen der Begriff des mittelalterlichen Romreiches angeknüpft 
hat, dessen Weltherrschaftsgedanke nicht auf Staatsgewalt („po­
testas"), sondern auf Autorität („auctoritas") beruht?) Soll man 
auch den romfreien, hegemonialen Kaisertitel des Zrühmittel- 
alters sich vorstellen als Abbild und Gleichnis dieser hegemonialen 
Endphase des antiken Kaiserstaates? Seine wirklichen Ursprünge 
wären damit doch nicht erklärt. Wie soll er auch nur aus der Spät­
form des römischen Kaisertums abgeleitet sein, dessen immer noch 
wesentlichste Eigenschaft, die absolute Universalität, er gerade 
vermeidet und durch eine relative und räumlich bedingte Geltung 
ersetzt? vie Zrage ist also offen, wie es eigentlich dazu kam, daß 
der das Haupt des ganzen Imperiums auszeichnende Titel nun 
auch Herrschern zugeschrieben wurde, die zwar außerhalb ihres 
engeren Herrschaftsgebietes, aber doch immer nur in vergleichs­
weise eng begrenzten Räumen Hoheit und Gewalt besaßen.

Um eine Lösung zu finden, wollen wir ausgehen von der Tat­
sache, daß der universale Kaisergedanke selber in seinen Wurzeln

in vertice capitis imposita eum regem appellari iussit, ut mors priscorum 
imperatorum regibus videretur dominari.

") Jsidori Hispalensis episcopi etgmologie sive origines (rec. W. M.Lind- 
sag, Dxford sldlls), IX Z § l4: Imperatorum autem nomen apud 
Romanos eorum tantum prius luit, apud quos summa rei militaris 
consisteret, et ideo imperatores <lieti at> imperando exercitui; sed dum 
diu duces titulis imperatoriis fungerentur, senatus vensuit, ut augusti 
caesaris boo tantum nomen esset eoque is distingueretur a ceteris gen­
tium regibus; quod et sequentes oaesares baotenus usurpaverunt.

A- holtzmann, Der Weltherrschaftsgedanke d. mittelalterlichen 
Kaisertums u. d. Souveränität d. europäischen Staaten (hist. Zs. 159, 
19Z9, 251—264).
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doch auch ein von Haus aus nicht universales Element enthält, 
wir meinen den römischen Feldherrn, den seine Legionen zum 
Imperator machten?) Es war dies eine Ehrung rein militärischer 
Art, die von einzelnen Heeresteilen ausging und sich auf örtlich 
beschränkte Kriegsschauplätze bezog, also an sich totale Wir­
kungen nicht haben konnte. Aber seit den Tagen des Augustus war 
dieser Titel gleichsam der ständige militärische Begleiter aller 
Läsaren. viele von ihnen sind nur durch seine Voraussetzung, die 
soldatische „Akklamation", zur kaiserlichen Macht gelangt. So 
mußte die Vorstellung entstehen und durchdringen, daß die Akkla­
mation geradezu die Quelle des Kaisertums sei. kxercitus kacit 
imperatorem wie dieser Satz und der durch ihn umschriebene 
Brauch des Heerkaisertums im mittelalterlichen Romreich fort­
gelebt hat, ist früher einmal eingehend von uns nachgewiesen 
worden. Ist er dort im Grunde nur ein sekundäres Element ge­
wesen, so wollen wir nunmehr dartun, daß er und die ihm zu­
grunde liegende machtpolitische Vorstellung auch zu dem rom- 
freien Kaisergedanken eine nahe und mehr als das eine ur­
sprüngliche Beziehung besessen haben?) Überall, wo dieser auf- 
tritt, ist der Zusammenhang zu spüren?) Einige markante Bei­
spiele dürfen genügen, um ihn aufzuzeigen. Spanien und England 
sind es, die sie uns liefern.

Nirgends war mehr das lehrt die Geschichte des Landes bis 
in unsere Tage „der krieg Vater aller vinge" als auf der 
iberischen Halbinsel. Eine unabsehbare kette von Kämpfen hat 
dort schon im Mittelalter Aufstieg und Wachstum des Einheits­
staats begleitet. So ist es kein Wunder, daß auch die kaiserlichen 
Neigungen des Königtums von Leon, in denen dieser Trieb zur 
Einheit Ausdruck fand, steigen und fallen mit seinen Siegen und 
seinen Niederlagen?) Immer wieder, 922, 939, 952, ist der

') vgl. zum Folgenden L. E. Stengel, ven Kaiser macht das Heer. 
Studien zur Geschichte eines politischen Gedankens (ISIO). künftig an­
geführt als „Heer-Kaiser".

2) Angedeutet ist diese Auffassung bereits bei Stengel, Heer-Kaiser 
16f. und danach auch bei Schunter 18, 47, 50ff., 88.

Selbst noch im Skandinavien des 13. Jahrhunderts; vgl. Schunter 47.
*) Das hat, auch ohne die Einsicht in das uns beschäftigende Gesamt- 

problem, schon hüffer völlig richtig bemerkt; vgl. zum Folgenden seine
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Kaisertitel ein neues Echo militärischer Erfolge, gewonnener 
Schlachten gewesen. Auch bei Ferdinand I. setzte er nachhaltig 
erst ein mit der Eröffnung seiner großen Vorstöße gegen den 
Islam. Am stärksten aber hat die Eroberung des „kaiserlichen" 
Toledo, der Hauptstadt des alten westgotenreiches, durch Al- 
fons VI. und den heldischen „Rämpfer" des Landes, den Eid*), 
in dieser Beziehung Epoche gemacht.?)

In England erscheint der machtpolitisch-kriegerische Einschlag des 
hegemonialen Imperialismus am deutlichsten im 10. Jahrhundert, 
besonders bei Aethelstan und Ladgar, die als erobernde Heer­
könige eines wachsenden Reiches Raiser hießen und sich nannten 
gleich ihren spanischen Vettern. Aber auch schon das nebelhafte 
Zeugnis, das uns über zwei Jahrhunderte früher die „Vita 
Lolumbae" des irischen Abtes Adamnan hinterlassen hat, gehört 
in diesen geistigen Zusammenhang; ja es führt uns bis an seine 
geschichtliche Wurzel.

Ihm zufolge ist, wie wir schon wissen, Rönig Dswald nach Er­
legung seines Gegners Ladwalla, als er siegreich aus dem Felde 
heimkehrte, durch göttliche Eingebung zum Imperator ganz Bri­
tanniens erklärt worden. Fragen wir noch nicht nach dem histo­
rischen Rern dieser offenkundig anachronistischen Fabel, sondern 
nach der Herkunft ihrer äußeren Form, so dürften wir sie wohl 
ahnen; aber sicher zu bestimmen wäre sie kaum, gäbe es nicht in 
der jüngeren Überlieferung des stammverwandten festländischen

Ausführungen des. S. 14 f., 26, 33 ff., 53. Auch die Kaiserkrönung von 
1135 hängt mit Alfons' siegreichem krieg gegen das ülmoravidenreich 
zusammen; vgl. hüffer 380.

') Nenende; 2, 646 f., 685 hat die Auffassung vertreten, der Lid, der 
vielfach in rivalisierendem Gegensatz zu Alfons VI. gestanden hat, habe dabei 
grundsätzlich die veraltete und reaktionäre leonesische Kaiseridee bekämpft 
und so einem neuen Spanien den Weg bereitet. Dagegen betont mit Recht 
W. Kienast: DA. 3, 99 f. den partikularistischen Lharakter der politischen 
Rolle des Lid, der durchaus kein neues gesamtspanisches Prinzip ein­
geführt habe. In der Tat wird man nicht leugnen können, daß der Kaiser­
gedanke, so lange er am Leben blieb, ein starker Hebel zur spanischen Ein­
heit gewesen ist.

') Besonders kommt dieser militärische klang zum Ausdruck in dem 
pomphaften Titel lolvtsni imperii mvznikous triumpkator, der in den 
späteren Jahren Alfons VI. begegnet; vgl. hüfser 34.

Deutsche» Archiv III. 2
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Sachsentums eine merkwürdige parallele, in der der dort so 
dunkle Ursprung hell zutage tritt.

Mr meinen die berühmte Erzählung des Mönches lvidukind 
von Uorveg auf die wir noch weiterhin zurückzukommen 
haben —, daß Gtto der Große nach der Schlacht auf dem Lechfelde 
von seinem Heere zum Imperator ausgerufen worden sei?) Sie 
ist offensichtlich aufgebaut und konstruiert auf der dem Verfasser 
aus antiken Quellen bekannten altrömischen Sitte der imperatori- 
schen Akklamation des siegreichen Feldherrn?)

Es bedarf keiner Ausführung, daß dem verschwommenen Be­
richte Adamnans der gleiche Zusammenhang zugrunde liegt ^): 
auch er ist - sei es geradenwegs, sei es mittelbar - ein literari- 
scher Nachklang der imperatorischen Begrüßung des römischen

i) lvidukind, Gesta III 49 (5. 128): ll?riumxbo oelebri rsx kaotus 
gloriosus ab exeroitu pater patrias imperatorius appellatus est.

°) vgl. Stengel, Heerkaiser l7ff., h. Lloch, Die Sachsengeschichte 
widukinds von Norveg (Neues Archiv 38, ldlZ, S5fs.), E. Pfeil, vie 
fränkische und deutsche Nomidee des frühen Mittelalters (lS29) l86sf. 
und nunmehr IN. Lintzel, vie politische Haltung lvidukinds von Norveg 
(Sachsen u. Anhalt l4, 1938) 33sf. Inwiefern L. (vgl. Anm. 149) von 
mir „in mancher Hinsicht abweicht", kann ich aus seinen bisherigen Aus­
führungen nicht ersehen. Diese entsprechen im wesentlichen durchaus der von 
mir, insbes. auch auf S. 25—29, begründeten Auffassung des Problems 
(von der die Darstellung bei E. Pfeil sich erheblich entfernt); ja sie sind 
weitgehend davon abhängig (vgl. auch unten S. 29 Anm. 1). Auch die von 
L. 38 bejahte Möglichkeit einer nicht nur von lvidukind fingierten, sondern 
historischen Anknüpfung an den Naisergedanken vor 962 ist von mir längst 
allseitig abgewogen worden; ich stehe ihr heute übrigens mit noch größerer 
Skepsis gegenüber als früher, obwohl ich daran fesihalten muß, daß der 
Naiser-Stelle der Trierer Urkunde von 955 (vgl. Stengel, Heerkaiser 
19f., 67ff.) in kritisch durchschlagender Weise nicht beizukommen ist (was 
auch Bloch 134, Pfeil 229 ff. und andere, die meine Untersuchung 
übrigens irrtümlich für eine Apologie des fraglichen Satzes gehalten haben, 
gar nicht ernstlich versucht haben), vie von Lintzel 5 bejahte These Blochs 
von einer vorkaiserlichen Urfassung der „Nes gestae" lvidukinds halte ich 
übrigens für falsch; vielleicht kann ich darauf einmal zurückkommen.

^) vie Übereinstimmung legt die Frage nahe, ob lvidukind etwa wie 
Notker der Stammler (Brüning 288) das Werk Adamnans gekannt hat 
und sich von ihm zu seiner Darstellung hat anregen lassen. Dafür könnte 
sprechen, daß in dieser auher dem imperator appellatas est, das dem 
imperator a Oso orckinatus est entspricht, auch die Wendung vietor 
reversus mit der Vita übereinstimmt.
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Feldherrn. wir ermessen die Bedeutung dieser Feststellung. Aus 
ihr ergibt sich, daß der untechnische Kaisertitel bei seinem ersten 
Auftreten die Beziehung zum universalen Kaisertum selbst ver­
missen läßt,- er bezieht sich hier nur auf dessen historischen Ahn­
herrn, den Sieger, den die Soldaten zum Imperator ausriefen.

Daß dieser Zusammenhang aber nicht etwa das einmalige Spiel 
einer zufälligen Laune ist, folgt wohl schon aus der traditions- 
bildenden Kraft, mit der er fortgewirkt hat. Denn alle jene 
jüngeren Zölle, in denen der Kaisergedanke auch ein kriegerisches 
Gesicht angenommen hat, müssen uns jetzt als Glieder einer kon­
tinuierlichen, aus gleichem Ursprung herkommenden Entwicklung 
erscheinen; sie sind wie eine nie aussterbende Erinnerung, Stücke 
einer geistesgeschichtlichen Erbmasse, die immer wieder durch­
schlägt.

Freilich ist später der Zusammenhang mit dem altrömischen 
Brauch unmittelbar nicht mehr zu erkennen. Aber deutlich schim­
mert das Urbild noch bei Alchwin durch, bei dem der imperiale 
Gedanke geradezu mit der Vorstellung des Triumphes verknüpft 
ist?) vollends kennt der Zeitgenosse Adamnans, Leda, die antike 
Sitte der imperatorischen Akklamation noch geradezu als eine ge­
schichtliche Tatsache und weiß aus den Quellen davon zu berichten, 
datz Kaiser vom Heer gekoren worden sind?) Mit diesen Er­
hebungen hat es nun aber eine besondere Bewandtnis. Sie sind

- wie Beda auch sonst nur von solchen Kaisern Notiz nimmt, die 
in der Geschichte der Provinz Britannien eine Rolle gespielt 
haben 3) fast durchweg in Britannien erfolgt?) Und von den

') Siehe die Stellen unten 5. 26 Nnm. 5.
vgl. unten Nmn. 4.

*) I 2: Cäsar (ed. plummer 1, 13f.); I 3: Claudius und Vespasianus 
(1, IS); 15 und 8: Severus und Constantius, die beide in Ijork starken 
(1, 16f., 22).

*) I 6(1, 17): Larausius yuillam genere Huiäein intimus seä consilio 
et manu promptus . a Un.ximinig.no iussus occiüi purpuram sumsit 
ac vrittanias occupavit. . . illectus postea ereptam 6arausio insulam 
per triennium tenuit; -I 8 (1, 22): vonstantinus inSrittania creatus 
i mperator; -19(1,23): Naximus ... in vrittania invitus proxemvllum 
ad exercitu imperator creatus; 111 (1, 24): axuä Lrittanias 6ratianus
municeps t^annus creatur et occiditur. Huius loco Constantinus ex 
intima militia propter solam spem nominis sine merito virtutis eligitur. 
Nur Diokletian (I 6; 1, 17: v. XXXIII ad Augusto imperator ad 

2'

Un.ximinig.no
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Heerführern, denen sie galten, ist nur einer, Konstantin der Große, 
wirklich Kaiser des Weltreichs geworden, während die anderen, 
Carausius, Clemens Maximus, Gratianus Britannicus und Clau­
dius Constantinus, Usurpatoren waren und blieben, deren Herr­
schaft, mit der einen Ausnahme des Maximus, die Grenzen Bri­
tanniens, des Ursprungslandes ihres Purpurs, nie überschritt.

So hat denn Beda aus dem besonderen Horizont seiner Heimat­
insel heraus in dem römischen Imperator nicht so sehr den Kaiser 
des Weltreiches gesehen als den Solüatenkaiser der Provinz. Wir 
brauchen uns darum nicht zu wundern, wenn er in seiner Dar­
stellung den Begriff des römischen Imperiums, die „pars pro 
toto" setzend, gleichsam auf Britannien beschränkt und vermittels 
eines ganz bewußten stilistischen parallelismus*) auch auf Herr­
schaft und Reiche der Angelsachsen überträgt, sobald sie beginnen, 
über den Rahmen des Kleinkönigtums Hinauszuwachsen; aus 
dem Urbild des absoluten und universalen Imperium ist bei ihm 
im Spiegel der Geschichte des römischen Britanniens ein engeres, 
relatives, hegemoniales Imperium geworden, eine Macht 
militärischen Ursprungs, der es gelungen ist, im Raume ihrer Ent­
faltung die Oberhand zu gewinnen. Beda hätte nur folgerichtig 
gehandelt, wenn er die antike Sitte der imperatorischen Akkla­
mation, die er von den Erhebungen der Soldatenkaiser des römi­
schen Britanniens so gut kannte, nun auch auf seine angel­
sächsischen Könige übertragen hätte. Nicht er, sondern erst sein 
Zeitgenosse Adamnan hat das wirklich getan. Wir wissen es schon. 
Aber nun erscheint uns die verkappte imperatorische Akklamation, 
die in der „vita Columbae" dem König Oswald zugeschrieben 
ist, nicht mehr bloß als -er persönliche Einfall eines weltfremden 
Literaten, sondern als ein Stück aus der vorstellungswelt des

exercitu electus) macht eine Ausnahme. Nicht erwähnt hat Beda die auch 
in Britannien erfolgten Erhebungen von Laracalla und Geta, der Löhne 
des Severus, sowie des Gegenkaisers Nlarcus.

Wie nach ihm einerseits Kaiser Llaudius Oroaäas yuogue insula» 
Romane aäiscit imperio (I z, plummer l, lS), so steht bei ihm anderer­
seits, daß König Edwin von Northumbrien Lleuanias Lrettonum insulas . 
Anxiorum subieoit imperio (II 5, PI. l, 89), und er erwähnt provinciam 
Rictorum, quas tunc temporis ^nglorum erat imperio subiecta (I V 12, 
Pl. l, 229).
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umfassendsten Geistes seiner Zeit. In ihr ist der hegemoniale 
Naisertitel des frühen Mittelalters entsprungen?)

freilich: dieser Zusammenhang, so bedeutsam er auch ist, ist 
doch nur formaler Natur, wenn wir, um tiefer zu sehen, Ledas 
Imperialgedanken und Ndamnans Erzählung von Oswalds 
Imperatorentum auf ihren tatsächlichen Gehalt prüfen, dann 
zeigt sich, daß sie nicht etwa ein Zeugnis sind für ein lebendiges 
Fortleben von Formen des römischen Staatsrechtes?) vielmehr

Die angelsächsische Prägung des Imperialbegriffs ist soeben auch von 
h. Löwe (s. unten 5. 24 Anm. l) zutreffend dargelegt worden, wenn auch 
noch ohne Erkenntnis des Ursprungs ihres an sich von ihm bemerkten mili­
tärischen Einschlags, hier wird auch hingewiesen auf den verwandten, aber 
weniger präzisen, abgeschliffenen Sinn, in dem das Wort „imperium" in 
anderen germanischen Kulturkreisen der völkerwanderungszeit gebraucht 
wird. Man könnte daran denken, für den Ursprung des hegemonialen 
Lharakters, der dem romfreien Kaisertitel eigen gewesen ist, noch einen 
weiteren Ansatzpunkt zu finden. Dem altrömischen, auch noch demfrühbgzan- 
tinischen Imperator wurden im Triumphzug nachgeführt Gefangene aus 
den Völkern, über die er obgesiegt; und nach diesen nannte man ihn dann 
selber in Beinamen, die seinem Imperatortitel als Zeugnisse seines Ruhmes 
zugesetzt wurden: „Britannicus", „Germanicus", „Geticus" und wie sie 
sonst lauten mochten. Daß dies der Sinn des Beinamens war, konnten 
nun aber jüngere Jahrhunderte kaum mehr wissen. Für den mittelalter­
lichen Menschen lag es näher, sie auf die Ausdehnung der herrschgewalt 
des durch sie geehrten Imperators zu beziehen; tatsächlich hat später ein­
mal die deutsche Reichskanzlei den antiken Brauch so verstanden oder 
umgedeutet, als sie die drei Beinamen Romanus, Laxouious und Italicus 
in den Kaisertitel Dttos III. aufnahm (MG. v D III 390); vgl. P. E. 
Schlamm, Kaiser, Rom und Renovatio l (1929) 157, 283. So könnte 
auch bei Adamnanr Nachricht von der Erhebung König Dswalds zum 
imperator totius Britanniae die dunkle Vorstellung eines imperator 
Britanniens mit Pate gestanden haben, vann wäre bei der Aus­
bildung des hegemonialen Kaisergedankens der Beinamen des über ge­
nannte Völker triumphierenden siegreichen Feldherrn mit im Spiele ge­
wesen; und dieses Vorbild würde auch in den unrömischen Imperator­
titeln der Folgezeit, die mit Völker- und Ländernamen verbunden auf­
treten, mittelbar und unerkannt nachgewirkt haben. Ich begnüge mich, 
die Möglichkeit eines solchen Zusammenhanges zur Diskussion zu stellen.

?) Die ältere Forschung hat die angelsächsischen Imperatoren un­
mittelbar an das Kaisertum von Maximus und Larausius anknüpfen wollen 
(vgl. gegen F. palgrave, The historg of Normandg and of England, in: 
Lollectedhistorica! works 1, 1919, Freeman 1, 552f.). -Sei L. Winkel­
mann, Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Aelfreds (1883) 
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spiegeln sie eine wichtige Epoche germanischer verfassungsent- 
wicklung wider. Es hat schon in dieser Zrühzeit des deutschen 
Staates ein germanisches Herzogtum gegeben, wenn nicht dem 
Namen, so doch jedenfalls der Sache nach?) Dies Herzogtum hat 
dem vielköpfigen Völkerschaftsstaat der Krühzeit in der Person 
eines im Kriegsfall gewählten Heerführers zuerst die Spitze ge­
schaffen, die sich nachmals zum festen Königtum härten mochte. 
Als es im fortschreitenden verdichtungsprozetz dann vom Völker­
schafts- zum Stammesstaat kam, sind die Völkerschaftsherzöge 
oder -könige zumeist von einem neuen Stammeskönigtum 
mediatisiert oder ausgerottet worden. Lei den Angelsachsen ist 
die Entwicklung sehr langsam verlaufen und zunächst eingeleitet 
worden durch ein von Zoll zu Fall und mit wechselnder räumlicher 
Geltung gebildetes Herzogtum, das erst spät mit Egbert von 
lvessex und Alfred dem Großen in das Gesamtkönigtum über- 
ging. Bretwalda, „Britenbeherrscher", hieß in der angelsächsischen 
Volkssprache dieser auf lateinisch zuweilen, wie in den Quellen 
des festländischen Germanentums, auch ckux genannte?) Grotz-

47 liest man, Edwin, ein angelsächsischer Nönig des 7. Jahrhunderts, habe 
„in stolzem Selbstgefühl sich als dem Vberherrn anderer die Standarte der 
römischen Imperatoren nachtragen" lassen. Leider ist aber bei dem Ge­
währsmann Beda H 16 (plummer l, 1l8) nicht von einer solchen, son­
dern nur von gewöhnlichen vexills die Rede.

i) Die Beweisführung von h. Zeih: Wiener prähist. Zs. 19, 1932, 
145ff. (vgl. außerdem zu dieser Frage w. varges: Nus Politik und Ge­
schichte, Gedächtnisschrift f. G. v. Below, 1928, 17 ff.); E. Schröder: Zs. d. 
Sav.-Stiftg. f. NG. Germ. übt. 44, 1924, 1ff. und Nachrichten der Götting. 
Geh 1. wiss., phil.-hist. Nl. 1932, 182ff.! N. Much: Sav.-Zs.4S, 1925, 1sf., 
406,- Vers., Germania 102fs., 288) ist nicht geglückt, vas hat IN. Lintzel: 
Zs. d. Sav.-Stiftg. 54, 1934, 232 N. 2 gezeigt. IN. E. ist um Läsar und 
Tacitus nicht herumzukommen. Die herzogliche Stellung des Bataoers 
Claudius Livilis und gar des vermittels Schilderhebung zum ckux erwählten 
kanninefaten Brinno (Tacitus, hist. IV 15) ist unbestreitbar. Und mag 
das Wort „Herzog" in jener Zeit noch gefehlt haben - - die in den germani­
schen Namen hariobaudes, Lariowalda, Nriovist erhaltenen Sgnongme 
„Heergebieter", „Heerwalter", „Heerführer" (vgl. E. Förstemann, Grts- 
namen, 2. Nufl., 1900, 766, 779, 783) beweisen m. E. mit Sicherheit, -ah 
der Begriff in ihr lebendig war.

2) von äuoatus spricht Beda II 5 (plummer 1, 89) und, in drei Ur­
kunden (Grag de Birch 1 Nr. 390f., 393), Uönig Egbert,- xraeckux wird 
noch 964 Nönig Eadgar genannt (dasebst 3 Nr. 1143).
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Herzog, den sich, ursprünglich wohl im kriege gegen den britischen 
Zeind, eine Mehrheit von kleinreichen zum gemeinsamen Sichrer 
setzte?) Nichts anderes als ein solcher Bretwalda war zweifellos 
auch König Oswald; der totius Britanniae imperator ist die wört­
liche Übersetzung des angelsächsischen Wortes?)

Der romfreie Imperialismus des frühen Mittelalters und zu­
mal sein Inbegriff, die Idee der heergewaltigen Samtherrschaft, 
der überragenden und zusammenfassenden Hegemonie über 
andere Herrscher, ist also an seiner Wurzel ein Stück germanischer 
Staatsgestaltung. Man darf sagen, daß auch die jüngeren Sülle 
diese Herkunft nicht verleugnen. Das Reich der angelsächsischen 
„Kaiser" des 10. Jahrhunderts ist, mag es auch im vergleich mit 
jener vorläufigen Herrschaft des alten Bretwalda gefestigt und 
räumlich erweitert erscheinen, deren gerade Sortsetzung gewesen; 
sogar der Lretwalda-Titel kommt in ihm noch einmal vor?) 
Und in dem spanischen Kaisertum des 10.—12. Jahrhunderts, das 
die Traditionen des alten Westgotenreiches wieder aufnimmt, 
haben offenbar ganz ähnliche Kräfte ihre Ausdrucksform ge­
funden. Man darf also in der Tat mit einigem Recht von einem 
germanischen Kaisertitel reden.

II.
hegemoniales und universales Kaisertum.

Wie hat sich denn nun aber diese germanisch bedingte hege- 
moniale, fast möchte man sagen, nationale Kaiseridee zu dem 
Kaisertum verhalten, das man im Mittelalter als das römische 
und universale kennt? Ist dieses von ihm unberührt geblieben?

') vgl. Sreeman l, 549sf.,- Stubbs, Lonstitutional historg of England 
! (1874), 162f., 177; hodgkin 126; J.hatschek, Englische verfassungs- 

geschichte (19l3) 6f.; I. L. 6. Joliffe, The constitutional historg of 
medieval England (London 1937) 47ff. vas Wort „bretwalda" wird 
erst im 9. Jahrhundert bezeugt; aber da es damals gerade auf solche Könige 
der älteren Zeit bezogen wird, denen schon Beda eine hegemoniale 
Stellung zuschreibt, ist nicht daran zu zweifeln, daß es auch alt ist.

-) Genau so wie es in der zweisprachigen Urkunde von 934 (Unm. 3) den 
gleichfalls imperial gemeinten totius Britanniae rex bezeichnet.

') Urkunde Uethelstans v. Z.934 (Grag de Birch 2 Nr. 705f.): Ongol- 
8axaa ozming anä Brztaenvaläa — ^ngul-8axonum neenon et totius 
Britanniae rex. vgl. Zreeman 1, 549.
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Die Zrage schließt das Kernproblem ein, das uns beschäftigt. 
Wer sie beantworten möchte, wird an die beiden Epochentage 
des mittelalterlichen Imperiums, die Krönungen Karls und 
Gttos des Großen, zuerst denken.

Ich setze den Stand der Forschung über die Kaiserkrönung von 
800 voraus.^) Wenn dies Ereignis ganz und gar das überraschende 
Werk des römischen Papstes gewesen wäre, dann wäre ein Zu­
sammenhang mit der romfreien Kaiseridee ausgeschlossen. Aber 
die wissenschaftliche Meinung geht heute überwiegend dahin, 
daß Karl der Große damals nur die römische Initiative und die 
Zorm, in der der Akt erfolgte, abgelehnt hat, weil er sofort die 
ehrgeizigen Absichten der Kirche durchschaute und die politische 
Belastung seines Verhältnisses zu Bgzanz als bedenklich empfand. 
Ist dem so, dann braucht am fränkischen Hofe auch der Kaiserplan 
selbst nicht ganz fremd gewesen zu sein.

Dagegen ist allerdings die Tatsache geltend gemacht worden, 
daß Karl das römische Imperium als Erbstück von Lgzan; früher 
scharf angegriffen und gebrandmarkt habe; wie hätte er die 
gleiche Einrichtung für die Zranken nun selber erstreben sollen!?)

Mit dem Karls Haltung treffend erklärenden Hinweis auf 
seine europäische Machtstellung, die den Zrankenkönig geradezu 
nötigte, einen Vorrang des oströmischen Kaisers nicht mehr an- 
zuerkennen s) und die gleiche Autorität wie jener zu beanspruchen, 
ließe sich dieser alte Einwand noch nicht bekämpfen ^), solange

') Ich nenne aus dem unübersehbaren Schrifttum außer k. helümann, 
Das Kaisertum Karls d. Großen (Quellen u. Stud. verfass.geschichte d. 
deutschen Reiches 6, h. I, 1928) nur die neueren Arbeiten von E. Pfeil, 
V.fränk. u. deutsche Romidee d. frühen Mittelalters (1929) 97fs.; h. 
Hirsch: MS>IG 44 (1930), 1ss.,- 6. Brackmann: SS. d.preuß. Ak. phil.- 
hist. kl. 1931, 83ff.,- L. Levillain: Revue d'histoire de l'eglise de Krance 
18 (1932), 5ff.,- G. Tellenbach: SB. d. Heidelberger Ak. phil.-hist. kl. 
1934/35 Nr. 1, 29ff.; E. Caspar: Zs. f. KG. 54 (1935), 231ff., 257ff.; 
k. Jäntere, Die römische Weltreichsidee u. d. Entstehung d. weltl. 
Macht d. Papstes (Turku 1936) 331 ff.; h. Löwe, v. karoling. Reichs­
gründung u. d. Südosten (1937) 130ff.

-) A hauck, kirchengeschichte Deutschlands 2, 3./4. Aufl., 1912, 108ff.; 
W. v. d. Steinen: Neues Archiv 49, 1932, 25bf.

') vgl. nach Pfeil 103ff. (mit der Korrektur bei Löwe 149 Anm. 92) 
und Löwe 150ss., 159 jetzt Lintzel, Kaisertum 42bf.

wie es Lintzel tut.
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nicht deutlich wird, daß die Herrschaft des Zrankenkönigs schon vor 
dem Werden des römischen Kaiserplans zum Begriffe des Kaiser­
tums eine noch so leise Beziehung besessen hat.

Dies aber ist wirklich der Fall. Das Wort imperium hat in den 
Jahren vor 800 in Karls Umgebung eine Rolle zu spielen be­
gonnen, die bisher im fränkischen Reiche nicht erhört war?) Und 
zwar nicht nur als ekristianum imperium. Oieser Begriff war 
aus der Christianisierung des spätrömischen Staates entstanden, 
allmählich aber der Bindung an ihn entwachsen und mehr und 
mehr vergeistigt worden. Das Gottesreich, das er nun bedeutete, 
war apolitisch und erhielt nur dadurch wieder einen politischen 
Sinn, daß es dem großen Zrankenkönig Karl anvertraut war. 
Denn dieser besaß mehr als bloß eine kirchliche Schutzherrschaft: 
dreißig Jahre nach Antritt seiner Regierung konnte ihm niemand 
mehr die politische Vorherrschaft über das Abendland streitig 
machen 2), über Europa, das nicht ohne inneren Zusammenhang 
mit dieser Entwicklung der Dinge gerade damals zum ersten Wale 
ein politischer Begriff geworden war?)

Und nun, in den entscheidenden Jahren vor 800, ist das schil­
lernde Wort imperium, das im fränkischen Kulturkreis früher 
ganz überwiegend nur in seiner blässeren Bedeutung „Befehl"

') Zuerst von Pfeil 98ff., nunmehr von Löwe 143 fs. eingehend dar­
getan. Indem L. nachweist, dah dieser Imperialbegrisf nicht, wie Pf. 
noch annahm, „dem vergleich mit dem Imperium Romanum entsprun­
gen" ist, sondern auf dem schon längst vorhandenen angelsächsischen Sprach­
gebrauch (vgl. über ihn oben 5. Z f., 19 ff.) beruht, bezieht er sich auch aus 
meine frühere Ausführung „Heerkaisertum" 15 Anm. 3. Ich möchte hierzu 
bemerken, dah ich schon damals die Worte imperium und imperialis bei 
Alchwin nur in dem abgeschliffenen Sinne für „entlehnt aus der Idee des 
Romanum imperium" gehalten habe, von dem auch L. ausgeht, und dah 
ich die angelsächsische Vorgeschichte dieses Sprachgebrauchs ebenfalls be­
reits kannte. Lei genauerer Untersuchung ist mir dann alsbald die spezi­
fisch angelsächsische Zuspitzung des Begriffs deutlich geworden, so wie 
ich sie oben dargelegt habe,- vgl. die kurze Andeutung bei Stengel, 
Regnum u. Imperium (1930) 30 Anm. 4.

?) vgl. Stengel, Heerkaiser 15: Lintzel, Kaisertum 427.
°) <k. Rosenstock (mit Z. wittig), vas Alter der Kirche 1, 1927, 

513fs.,- dazuStengel, Heerkaiser 30A.4. vgl. auch jetzt M.H.Serejski 
in: Travaux historiques de la Societe des sciences et des lettres de var- 
sovie 17, h. 3, 1937,- dazu Revue d'histoire ecclesiastique 35, 1939, 207f. 
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oder „Befehlsgewalt" gebraucht worden war, auf einmal auch 
in seinem höchsten Sinn, und gerade auch auf jene hegemoniale 
Zührerstellung Rarls des Trotzen selbst angewandt worden?) 
Während Einer von Rarl sagte, datz er, der Rönig, culmine 
imperü die Röntge überrage?), sprach ein Anderer geradezu von 
Rarls imperiale regnum?) Dieser Mann, der die gleiche Wen­
dung 4) und ähnliche ^) auch sonst im Munde führte, ist der Weg­
weiser für den Ursprung des Sprachgebrauchs, mit dem wir es 
hier zu tun haben. Es ist Alchwin. freilich nur ein Hoftheologe 
und -Philologe Rarls, ein „kränkliches Männlein". Es wäre wohl 
grotesk, ihn geradezu zum „Vater des Raiserprojektes" machen zu 
wollen, wie es früher einmal geschehen ist?) Aber Alchwin war

und nun horchen wir doch auf ein Angelsachse. Und der 
machtpolitische Sinn, in dem er das Wort imperium kannte und 
zum Teil gebrauchte, war gar nicht seine Entdeckung und Er­
findung, sondern das nun schon hundertjährige Erbe seiner

') Ich kann auf die sorgfältige Zusammenstellung bei Löwe 14Zff. 
verweisen.

?) Rngilberts (?) preislied MG. Poetae l, 368 o. 86ff.: 8oilioet im 
perii ut quantum rex culmine reges ! Lxcellit, tantum cunctis prae- 
xonitur arte. Zur Datierung vgl. 6. Nleinclautz, L'empire carolingien, 
Paris 1902, 188f. von den sonst noch angeführten Zeugnissen für den 
Gebrauch von „imperium" im fränkischen Reich kommt wohl nur das Pro­
tokoll der bayrischen Synode von 800 (MG. Lonc. 2, 208 Z. 13) in Be­
tracht. Im Diplom für Aquileja von 794 (MG. Dipl. Narol. 1 Nr. 175) 
kann das Wort imperii interpoliert sein.

-) Rlchwins Briefe MG. Lpp 4, 177, Nr. 121 (v. Z. 796/97): ut 
plurimos ad protectum sanctae Vei ecclesias et ad decorem imperialis 
regni vestri erudiam.

*) Daselbst 191 Nr. 129: Mobilissime genti et populo laudabili et regno 
imperiali Lantuariorum.

b) Daselbst: a vobis imperii potestas prima processit et tidei oatbo- 
licae origo exorta est. Alchwins „Dita Willibrordi" (MG. S5. rer. 
Mer. 7) c. 13 (5. 127): Hui (Narl Martell) multas gentes sceptris adiecit 
Francorum, inter quas etiam cum triumpbi gloria kiesiam . paterno 
addidit imperio; c. 23 (5. 133f.): kippinum . qui modo eum triumpbis 
maximis et omni dignitate gloriosissime Araneorum regit imperium 
8vit namque omnis populus, quibus nobilissimus victor celebratur 
triumpbis vel quantum terminos nostri dilataverit imperii.

') Nleinclautz 182sf. Dagegen L. halphen, Ltudes critiques sur 
1'histoire de Lharlemagne (paris 1921) 227f., der immerhin zugibt, datz 
N.s These „peut receler une pari de verite.
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Heimat, das in dieser so stark fortlebte, daß im Jahre 7d8 der 
Angelsachsenkönig Loenwulf von Mercia selber einmal den 
Imperatortitel geführt hat?) Rein Zweifel, daß wir es auch in 
Alchwins imperialen Wendungen mit dem gleichen angelsächsi­
schen Imperialbegriff zu tun haben. Rönnen wir doch sogar den 
weg, den dieser von seinen Anfängen her bis zu Rarls „Reichs­
schulmeister" genommen hat, genau verfolgen. Zuerst kommt er 
bei ihm vor in seiner Lebensbeschreibung des willibrord?); und 
er entlehnte ihn Willibrords Würdigung bei Leda, in der es heißt, 
daß des fränkischen hausmaiers Pippin „kaiserliche Machtvoll­
kommenheit" der Mission des Zriesenapostels die Wege geebnet 
habe?) Leda wiederum, der älteste Zeuge, ja wohl der Schöpfer 
des angelsächsischen Raisergedankens *), hat seinen Zeitgenossen 
Adamnan, der zum erstenmal von einem angelsächsischen „Raiser" 
sprach, gekannt und wohl auch auf ihn eingewirkt?) hier wölbt 
sich Joch an Joch die Brücke, und dieser weg führt nun tatsäch­
lich von dem imperatorisch verkleideten Bretwalda Oswald bis 
in die römische Peterskirche?) Durch Alchwin ist die hegemoniale 
Heerkaiseridee, die sich soeben in ihrem Ursprungsland, bei den 
Angelsachsen, zum erstenmal zu einem wirklichen Raisertitel ver­
dichtete?), zu einem gelegentlich gebrauchten Ausdruck der weit 
über die Grenzen des Stammesstaates hinausgewachsenen poli-

') Dben S. 4 zu Anm. Z. -) 5, 26 Anm. 5.
h Dben 5. 4 Anm. 1. Auch Alchwins imperiale regnum im Brief 

Nr. 129 stammt aus Beda, und wenn er, ebenfalls dort, von der alten 
imperii potestas des Reiches von kent spricht, so deshalb, weil bei der 
Begründung der angelsächsischen Kirche durch Augustin nach Leda I 25 
und II 5 Aethelbert von kent die Vorherrschaft besaß.

h Dben 5. Id fs.
h Allerdings sagt er III4 (plu m mer 1, 134): vs ouius vitavt verbis 

nmmulla a äiseipulis eius feruntur seripta baberi. Aber ich möchte daraus 
nicht mit Brüning 216 folgern, daß er die „Vita" nicht gekannt habe,- 
hat er doch ein anderes Werk Adamnans geradezu ausgeschrieben, von 
erheblicher Bedeutung ist diese §rage nicht.

°) Ich sehe keine Möglichkeit, diese dünne Verbindungslinie nicht zu 
ziehen. Bei Löwe fehlt sie ganz.

h Vaß gerade dieser Zoll des Loenwulf auf den kreis Karls des Großen 
«ingewirkt haben könnte, läßt sich natürlich nicht behaupten. Wohl aber ist 
ein Einfluß der imperialen Vorstellung, die ihm zugrunde liegt, angesichts 
der lebhaften Beziehungen, die seit König Gsfa von Mercia zwischen Karl 
und England bestanden, ohne weiteres denkbar. Und als sein Träger 
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tischen Macht Karls des Großen geworden. Und das gemeinsame 
magische Wort imperium macht sie hier dann zum Wegbereiter 
des römischen Kaiserplans, der im kreise der römischen Kirche 
selbständig aufgekeimt war und Heranwuchs. Line weile lagen 
die beiden Gedanken sich gegenüber wie die Pole eines Magneten, 
bis am 25. Dezember 800 der springende Funke den Stromkreis 
schloß,' in dieses Ereignis ist die imperialisierende Stimmung des 
fränkischen Hofes, von der Alchwins Briefe uns einen Abglanz 
vermitteln, mit hineingerissen worden; sie ist in ihm aufgegangen 
und hat so dazu beigetragen, daß seine römische Form, wie es dem 
Machtbewußtsein des großen Herrschers entsprach, doch ein ger­
manisches Kaisertum zum Ausdruck brächte.

Anderthalb Jahrhunderte später hat wieder ein germanischer 
König, diesmal kein Franke, sondern ein Sachse von Geblüt, das 
römische Kaisertum erneuert und sich vom Papste in der ewigen 
Stadt krönen lassen. Der Vorgang ist in seinen staatsrechtlichen 
Beziehungen eine merkwürdige Analogie des früheren Ereig­
nisses. Das gilt wie von den Wirkungen so auch von den Voraus­
setzungen, die er gehabt hat; der fränkische und der deutsche 
König - - beide haben sie das „Regnum Italiae" längst erworben 
und besessen, ehe sie die Kaiserkrone erhielten. So kann wie von 
Karl auch von Cito dem Großen *) gelten, daß er schon als König 
eine geradezu kaisergleiche europäische Stellung?) besessen hat. 
Und von einem Zeitgenossen, dem Mönch Widukind von korveg, 
ist es auch so angesehen worden. Ihm gilt schon König Heinrich I. 
als der imperator multorum populorum.?) vollends aber feiert 
er den Sieger der Lechfeldschlacht von 955 als den Protektor 
Europas und läßt ihn vom Heere aus der Walstatt zum Kaiser 
ausgerufen werden.*)

kommt natürlich in erster Linie Alchwin in Betracht, ob man nun an 
seine politische Mittlerrolle, die behauptet worden ist, glaubt oder nicht 
(vgl. E. Vümmler: NR. 18, 1892, 63f.).

vgl. Stengel, Heerkaiser 23.
2) Daß sich die Europa-Vorstellung damals, bei Widukind, in gleichem 

Sinne einfindet wie unter Karl dem Großen (vgl. oben S. 25), ist schon 
bei Stengel, Regnum und Imperium 31 R. 8 bemerkt.

?) „Res gestae Saxonicae" I 25 (5. 38).
h Siehe schon oben 5.18.
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Fragen wir, wie er zu diesem merkwürdigen versuche kommen 
konnte, ein solches Heer-Kaisertum zu konstruieren! woher er 
die Einkleidung nahm, wissen wir bereits. Wie in dem Berichte 
des irischen Abtes Adamnan, der uns durch den vergleich mit 
widukinds Erzählung erst recht verständlich wurde, ist der unserem 
Geschichtsschreiber aus antiken Schriftstellern bekannte Brauch 
der altrömischen Akklamationen das Muster gewesen, nach dem 
er seine Konstruktion formte.

Allerdings nur das Muster, nicht etwa das Motiv, das sie 
hervorgerufen hat. Solche Motive liefert nun einmal nicht die 
Literaturgeschichte, sondern nur die politische Gedankenwelt der 
lebendigen Gegenwart. In der Tat gab es in ihr ein Vorbild, 
das für den Sachsen Widukind nicht weit ablagh; und es führt 
uns auf denselben Boden, in dem auch ein Keim des karolin- 
gischen Kaisertums gewachsen ist, auf die britischen Inseln, wo 
der hegemoniale Kaisergedanke, der einst im 8. Jahrhundert nur 
erst in bescheidener literarischer §orm ausgetreten war, jetzt unter 
weit ausgreifenden heergewaltigen Samtkönigen des Angel­
sachsenreiches in der Urkundensprache einen stärkeren und be­
stimmteren Ausdruck gefunden hatte?)

Nun gibt es wohl in der frühmittelalterlichen Geschichte keine 
Zeit, in der die Beziehung zwischen England und dem Reich so 
eng gewesen wäre wie gerade damals war doch Gttos des 
Großen erste Gemahlin König Aethelstans Tochter. Man kann 
sich daher schwer oorstellen, daß von dem kaiserlichen Auftreten

') vgl. Stengel, Heerkaiser 28f., danach jetzt Lintzel, kvidukind 38, 
Kaisertum 445, der an der zweiten Stelle gleichfalls mit der Möglichkeit eng­
lischen Einflusses rechnet, während er an der ersten nur an eine in Deutsch­
land bodenständige Kontinuität des romfreien Kaisergedankens denkt.

-) Dben S. 4ff.
') vgl. Z. Wissowa, Politische Beziehungen zwischen England und 

Deutschland bis zum Untergang d. Staufer (Viss. Lreslau 1889). Die von 
Heinrich I. geschossene Burgward-Drganisation der milites agrarii scheint ein 
Reflex englischer Einrichtungen (über sie Brodnitz, Englische Wirtschafts­
geschichte, lSl8, 10lf.) zu sein; vgl. zuletzt hirsch-Lohmann: lvidu- 
kind 5. 49 Unm. l. Ein angelsächsisches Jagdmesser im Aachener Dom- 
schah mit der Künstlerinschrift L^rbtsige me keeit würde wohl besser in die 
Zeit Dttos des Großen passen als erst ans Ende des Jahrhunderts, dem 
Brenner: Korr.-Ll. d. Gesamtver. deutscher Gesch.- u. klltertumsvereine 
58 (1910) ohne besonderen Grund zuneigt.
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des englischen Hofes der deutsche gänzlich unberührt geblieben 
wäre. Merkwürdig genug aber aus der 5tarrheit der diplo­
matischen Konvention immerhin erklärbar daß sich in den 
königlichen Diplomen Gttos des Großen nichts dem angelsächsi­
schen Titel vergleichbares findet, höchstens schwache Reflexe?)

Um so mehr hat kvidukinds hegemonialer Kaisergedanke für 
diesen Zusammenhang zu bedeuten. Und das kann nicht wunder­
nehmen. Der Mönch von korveg hat offenbar recht nahe Be­
ziehungen zu der stammverwandten englischen Kultur gehabt?) 
Gr kannte seinen Beda^), vielleicht auch noch andere „insulare" 
Schriftsteller*);  und wenn er Gtto den Großen einmal rex 
geniium genannt hat °) - - was an sich eine biblische Reminiszenz 
ist*)  -, so folgt er damit einem Sprachgebrauch, der in der 
angelsächsischen Urkundensprache zu Hause ist?) und in einer 
gleichzeitigen Urkunde König Eadwigs wörtlich wiederkehrt?)

*) Stengel, Heerkaiser 22 mit Nnm. 3 und 4. E. Pfeil 184, die noch 
das VG. I 46 v. I. S42 hinzufügt (was dort über die abgeschwächte Be­
deutung — Befehlsgewalt bemerkt ist, steht schon bei mir Nnm. 3); anno 
imxsrü in vvk. I 2 und 13 stammt aus St. Gallen, wo ja der unrömische 
Kaisertitel in der zweiten Hälfte des 8. Jh.s zu Hause war (vgl. unten S. SO).

2) vgl. schon Stengel, Heerkaiser 28 mit Nnm. 6.
a) vgl. Gesta I 8 und 14 (S. 8 mit Anm. 1—3 und 5. 24 mit Nnm. 3).

Nämlich Nennius (vgl. Gesta I 7, S. 7 mit Anm. 3) und möglicher­
weise (oben S. 18 Nnm. 3) auch Ndamnanur.

°) HI 76, S. 154.
") Gen. 14, 1. S,- Iof 12, 23; Isai. 14, 18; Zer. 10, 7. vie letztgenannte 

Stelle, die wohl als ursprüngliche; Vorbild in Betracht kommt, lautet: 
tzuis von timebit ts, 0 rex gentium 1 luum est enim äevus inter vunetos 
sapientes gentium et in universis regnis eorum nullus est similis tui.

?) Sehr häufig ist der Titel rex ^nglorum esterarumgus gentium in 
vireuitu persistentium und ähnlich lautend (Grag de Birch 3 Nrr. 567, 
808, 813, 817, 818, 820—22, 828 usw.).

°) vaselbst Nr. S30 v. I. 956.

Damit wird auch Ursprung und Absicht der Erzählung von 
der imperatorischen Akklamation nach der Lechfeldschlacht wohl 
endgültig klar: der Sachse Mdukind hat den weltlichen hege- 
monialen Kaiserbegriff in der politischen Gedankenwelt der 
Angelsachsen kennengelernt, und er hat diese Idee mit seinem 
fingierten Bericht bewußt einbauen wollen in das wirkliche Ge­
schehen seiner Zeit, um ihn der kirchlich-römischen Kaiseridee, 
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deren zweite Wiedergeburt man soeben erlebt hatte, wirkungs­
voll entgegenzustellen.

Die großen Beispiele der Kaiserkrönungen von 800 und 962 
zeigen, daß der hegemoniale Imperialismus, so verschieden er 
in seinem Ursprung von dem römischen war, doch sehr wohl mit 
diesem in Beziehung treten konnte. Je mehr er eine ausgeprägte 
Zorm annahm und sich zu einem wirklichen Kaisertum auswuchs, 
wurde daraus aber ein Wettbewerb. Es ist schon bezeichnend, 
daß der Titel meist gerade in solchen Zeiten aufgegriffen worden 
ist, in denen das römische Imperium wenig oder nichts bedeutete: 
so im Westfrankenreich Karls des kahlen unter dem schwachen 
Kaisertum seines Neffen Ludwig II., so in England und Spanien 
während der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, als das Kaiser­
tum der Karolinger versunken schien,- und wiederum in Spanien, 
wo die Kaiserkrönung eines Alfons VII. just in jene Zeit fällt, 
ak nach dem Wormser Konkordat die Kaiseridee im deutschen 
Reich in eine schwere Krisis eingetreten war.

Über andererseits konnte der universale Kaisergedanke, wenn 
er in Blüte stand, erst recht dazu angetan sein, auf die vorhandenen 
Ansätze eines hegemonialen Imperialismus anregend und an­
feuernd zu wirken. Nicht ohne Grund sind sie in England unter 
König Ladgar gerade in den Jahren am stärksten gewachsen und 
ausgestaltet worden, die der Kaiserkrönung von 962 unmittel­
bar folgten?)

Im römischen Reich der deutschen Kaiser wurden solche Ten­
denzen zumeist wohl gar nicht bemerkt, zumal sie ja oft nur in 
unlechnischen und verblümten Zormen auftraten, und sie 
brauchten auch nicht beachtet zu werden, so lange sie auf lite- 
rarische Äußerungen und nichtamtliche Schriftstücke beschränkt 
blieben. Anders erst, wenn der königliche Vetter anfing, selber 
und in eigener Person sich Kaiser zu nennen. Dann wurde er 
zum Nebenbuhler.

wie Gtto der Große König Eadgars Kaisertitel ausgenommen 
hat, wissen wir nicht. Aber wenn dieser unter seinem zweiten 
Nachfolger mehrfach durch einen archaisch getarnten inckuperstor

') vgl. die Ausstellungsdaten der oben S. 7 Anm. 7 angeführten Ur­
kunden.



32 Edmund L. Stengel,

ersetzt worden ist*), so ist das kaum von ungefähr gescheheni es 
waren die sengenden Strahlen der zum Zenith steigenden Sonne 
des ottonischen Imperiums, unter denen die Leuchtkraft des 
englischen Kaisertitels verblaßte. Nach einer Überlieferung, die 
spät ist?), aber kaum aus dem Nichts erfunden sein kann, soll 
Kaiser Heinrich III. gegen die Führung des Kaisernamens durch 
Ferdinand I. von kastilien aufgetreten sein; Papst Viktor II. 
und das Konzil von Florenz hätten auf seine Veranlassung 
geradezu protestiert?) Endlich ist auch das so feierlich proklamierte 
spanische Kaisertum Alfons' VII. von der Kurie nicht aner­
kannt worden, wie die königliche Anrede in ihren Briefen be-

- vgl. oben 5. 4 Knm. 8.
2) Sie stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.
3) Mariana, ve rebus Hispaniae IX 5 (Hagae-Lomitum l73Z, l, 351): 

Vietor so nomine socundus xontiücatum adeptus Florentiae 
episcoporum eoneilium egit anno 1055 In eodem conventu, ut 

nostrorum kistoriis memoriae proditum est, Henriei legati eius iussu et 
verbis querimonias et mandata ad patres detulerunt, quorum baeo 
summa orat: regem Ferdinandum contra morem maiorum et legum 
praescripta tacere, qui se imperii Romani iure exemplum terret et 
incredibili arrogantia ac levitate in ipsum imperii nomen invaderet . 
(folgt eine sicher erfundene „oratio" Heinrichs III.). . Re deliberata Victor 
pronunciavit Renricum videri aequa postulare. Missi legati Ferdi 
nandum verbis pontikcis et patrum monuerunt, ut imperio deinceps 
satisfaceret et imperatoris nomino abstinorot E. Steindorff, 
Jahrbücher Heinrichs III. 2 (1881),484fs., der nach Mascov und lv.Giese- 
brecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit 2 (4. Aufl., 1875), 669 die 
Glaubwürdigkeit dieses Berichtes eingehend erwogen hat, neigt zu der 
Annahme, daß er apokrgph sei und die Ausbildung mindestens der ältesten 
Stufe der Lid-Sage zur Voraussetzung habe. Dann müßte man ihn doch 
wohl als Erfindung des Mariana ansehen, der selber fortfahrend im An­
schluß an die Lid-Überlieferung erzählt, wie Spanien sich damals der Ab­
hängigkeit oom römischen Kaisertum erwehrt habe (vgl. Steindorff 485). 
Aber es ist wohl an sich kein Anlaß, dem Mariana eine solche Unwahrheit 
zuzutrauen (vgl. G. Lirot, Mariana Historien, these Bordeaux 1904),- 
vollends ist nicht einzusehen, wie der spanische Geschichtsschreiber dazu 
hätte kommen sollen, sein Kuckucksei dem Florentiner Konzil unterzu­
schieben. vielmehr ist es viel wahrscheinlicher, daß er seine Nachricht in 
den Akten dieses Konzils, die heute verloren sind (vgl. p. kehr, vas 
Papsttum und der katalanische Prinzipat, 1926, 25, 75; Verselbe, vier 
Kapitel zur Geschichte Kaiser Heinrichs III-, 1931, 58), tatsächlich vor­
gefunden hat.
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weist *); und auch am Musischen Hofe Konrads III. und Fried­
richs I. hat man vom König, nicht vom Kaiser Alfons gesprochen?)

Der „echte" römische Imperator hat also die Vettern, die 
rings um ihn aufstanden und deren Titel er als unechte Spiegelung 
seiner eigenen würde empfinden mußte, je länger je mehr ab­
gelehnt und bekämpft?) Und die Ausschließlichkeit seiner Stellung 
hatte sich in der staatsrechtlichen Theorie ganz anders sah 
freilich die Praxis aus um die Mitte des 12. Jahrhunderts 
so sehr durchgesetzt, daß die „falschen" Kaisertitel nun in der Tat 
verblaßten und verschwanden.

Dabei ist eine deutliche und ausgesprochene Absicht, als Kon­
kurrenten des römischen Kaisers aufzutreten, diesen unrömischen 
Imperatoren lange Zeit nicht einmal nachzusagen. Immerhin 
erscheint das Gerücht von Karls des kahlen erster, romfreier 
Kaiserkrönung, gemessen an den allgemeinen Tendenzen des 
ältesten französischen Königs *), als ein bewußtes Vorspiel der 
zweiten, römischen. Und wiederum war es wohl eine deutsche 
Antwort auf diese römische Krönung des Westfranken, wenn 
man einige Wochen später in Fulda auch den Dstfranken Ludwig 
den Deutschen, den Senior des karolingischen Hauses, Kaiser ge­
nannt hat?)

, Innozen; II. 1125/26 Juni 10 (p. kehr, Papsturkunden in Spanien 1, 
1926, 218 Nr. 50) und Lugen III. um 1145 (JL.8752, I. v. pflugk- 
harttung, Acta pontificum inedita 2,1884, Nr. 286), beide an Alphon; VII. 
selbst gerichtet. Auch hadrianIV. 1158 Juni 22 (Kehr2, 1928, 406Nr.86) 
erwähnt ihn nur al; rex, während der Kardinallegat Iacintu; 1155 in 
einem an diesen Papst gerichteten Brief (daselbst 292 Nr. 77) den Kaisertitel 
gebrauchen konnte, vgl. auch L. Lrdmann: h. Z. 146 (1922), 612. Die 
von hüffer 42 unter Vorbehalt angeführte gegenteilige Nachricht der 
„Lronica general" kann bei diesem Sachverhalt nicht gehalten werden.

') wibald, Briefe Nr. 291 v. I. 1152 (Jaffe, Bibliotheca rer. Germ.
1, 1864, 522),- Gtto o. Zreising, Gesta I 69 z. I. 1151 (55. rer. Germ.,
2. Auf!., 1912, 97); vgl. auch I 25 (5. 28), wo in einem Brief Konrad; III. 
5panien zu den regn» imperio nostro adiaeentia gerechnet wird. Dagegen 
nennt Nahewin IV 14 (daselbst 250) Alphon;' VII. Gemahlin imperatrix, 
offenbar um die Base Friedrich Barbarossa; zu ehren.

') Lin jüngeres Beispiel für diese Haltung ist das Ärgernis, das Kaiser 
Nudolf II. an den kaiserlichen Allüren Jakob; I. von England genommen 
hat. vgl. A. G. Meger (unten 5. 45 Anm. 2) 222 sf.

*) vgl. oben 5. 7.
S. 54f.

Deutsche» Archiv III. Z
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Das älteste Zeugnis des spanischen Kaisergedankens, wenn es 
authentisch ist, weiß von Bemühungen des leonesischen Königs 
Alfons III. um eine karolingische Kaiserkrone. Die eine so an­
spruchsvolle Höhe erklimmende Steigerung des angelsächsischen 
Imperialismus unter König Eadgar fällt gewiß nicht zufällig 
zusammen mit den Anfängen des erneuerten Kaisertums Vttos 
des Großen, sondern ist offenbar ein bewußter politischer Reflex 
derselben?)

Unter den abendländischen Staaten war doch nur einer, Frank­
reich, ein wirklicher, der geborene Rivale des Romanum Im­
perium. Aber Frankreich besaß in der fränkischen Reichsidee, in 
der Legende Karls des Großen, ein Erbe, mit dem es den Wett­
bewerb in erster Linie zum Austrag gebracht hat?) Auch die mysti­
sche Vorstellung von der Heilkraft seiner mit wunderbarem Äl 
gesalbten „christlichen" Könige, die in dem Glauben an die 
magische oder göttliche Abkunft des Herrscherhauses wurzelt, ist 
dort prestigefördernd gewesen?) ver imperiale Gedanke als 
solcher aber hat in Frankreich eigentlich immer nur in der dritten 
Linie gestanden?) Wenngleich ein französischer Publizist des 
10. Jahrhunderts, Adso, das römische Reich einmal als das Erbe 
der französischen Könige bis ans Ende der Tage bezeichnet hat °)

^) Sollte etwa eine ausdrückliche, feierliche Annahme des Kaisertitels, 
wenngleich ohne Krönung, stattgefunden haben (vgl. oben S. 5 Anm. 2), 
so dürfte man damit vielleicht auch die Tatsache verbinden, dah Eadgars 
älteste Urkunde mit Kaisertitel das Datum des 28. Dezember S64 trägt. 
Gerade das lveihnachtrfest konnte für einen solchen Akt besonders geeignet 
erscheinen; hatte doch, was allgemein bekannt war, das Kaisertum Karls 
des Grohen gleichfalls an diesem Tage begonnen, an dem dann auch Karl 
der kahle (875), Dtto II. (967) und Heinrich III. (1046) zu Kaisern, 
Gtto III. (983) zum deutschen König, Heinrich VI. (1194) zum König 
von Sizilien gekrönt worden sind.

Dgl. F. Kern, Die Anfänge der französischen Ausdehnungspolitik 
(1910) passim, zuletzt p. E. Schramm: Zs. d. Sav.Stiftg. 56 (1936), kan. 
Abt., 301 ff., 333ff.

s) M. Bloch, Les rois thaumaturges (Strasbourg 1921), Schramm 
316ff.

') Seine hegemoniale Form war hier, wo dank der fränkischen Tradition 
trotz allen zentrifugalen Kräften die Staatseinheit seit dem 10. Jahrhundert 
feststand, ja auch kaum mehr am Platze.

°) In seinem Briefe an die französische Königin Gerberga (E. Sackur, 
Sgbillinische Texte und Forschungen, 1898, 110): Ueet viäeamus Koma-
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Imperator haben sich die französischen Rönige des höheren 
Mittelalters kaum je genannt *); und fast nie ist ihnen der Titel 
von Anderen beigelegt worden?) Nicht selten, auch in Urkunden 

norum regnum ex maxima, parte destructum, tamen, quamdiu regss 
^rancorum duraverint, qui Romanum imperium tenere dede nt, 
Romani regni dignitas ex toto non peribit, quia in regibus suis stabit. 
Huidam vero dovtorss nostri dieunt, quod unus ex regibus Francorum 
Romanum imperium ex integro tenebit, qui in novissimo tempore erit.

') ver einzige Fall, den ich nachweisen kann, ist das Diplom Ludwigs 
VII. von 1155/56 Februar 8 für die Kirche von Maguelone bei tl. Teulet, 
Lagettes du tresor des chartes (Jnventaires et documents) I, Paris 1863, 
75 Nr. 141: Dudovicus Vei ordinante providentia Francorum imperator 
augustus! er erklärt sich aus dem Linfluh der vorurkunde Kaiser Ludwigs 
des Frommen (Löhmer-INühlbacher, 2. Nufl., Nr. 685), die auch im 
Kontext, besonders in der Nrenga, benutzt ist. Er ist in der neueren For­
schung unbeachtet geblieben, da R. Luchaire, Etüde sur les actes de 
Louis VII (Paris 1885) den Kaisertitel weder unter Nr. 340 seiner Re­
gelten noch in seiner diplomatischen Einleitung berücksichtigt hat. Ich kenne 
ihn aus der (von vucange s. v. „imperator" wiederholten) Erwähnung 
bei Du Tillet, Recueil des rogs de France, leur; couronne et maison 
(Paris 1580) 1, 249. Ein dort angeführtes Diplom Ludwigs VI. für St. 
Lenigne in Oijon von 1118 mit emxsreur augusto de Haues ist bei 
Luchaire, Louis le Gros (1890) nicht zu finden.

2) helgaldus Florus, „Epitome vitae Roberti regis" Kap. 13 (Recueil 
des Historien? des Gaules 10, 104): Rso idcirco diximus, ut cogno­
scant omnes, quis in tanto Francorum imperatore mundi luerit 
despectus, qui kumilitate sancta velorum possedit regna. Galbert, 
„passio karoli comitis Flandrie" (vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen 2, 
6. Nufl., 426) kap. 52: pro consulendo regno (Flandern) st eligendo 
consuis secundum consilium regis Imdevrivi, Araneis imperatoris . 
Urkundlich wird einmal Kaiser genannt Ludwig IV. 956 (Bruel, Lartu- 
laire de Elung 2, 1880, Nr. 1007: imperante botbario rege tilio (2. Fas­
sung: anno tercio imperii L,otbarii regis kliif Rudouici imperatoris). 
In den französischen karlrepen des Hochmittelalters werden Kaiser- und 
Königstitel durcheinander gebraucht; selbst Heidenkönige tragen den 
ersteren zuweilen, vgl. R. Luler, vas Königtum im altfranzösischen 
Karls-Epos (1886) 7, 9f-; F. Werner, Königtum und Lehnswesen im 
französischen Nationalepos (viss. Liehen 1907) 8f. - vom imxsrium des 
Königs ist oft die Rede (;. 8. bei Lruel 2 Nr. 993, 996); auch in Diplomen 
kommt es vor (1083 bei Nl. prou, Recueil de Philippe I roi de France, 
Pari; 1908, Nr. 109: Dbilippo reguants in Rraneia, anno ssxtodecimo 
impsrii eins). In einem viplom Hugos und seines Sohnes Robert von 991 
wird es - ähnlich wie einigemal auch der Rugustustitel (vgl. S. 36 5lnm. 2)

3*
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der Röntge selbst, kommt der Augustustitel*) vor, der zwar auch 
dazu dienen kann, nach dem Muster des diokletianischen Staats 
nur die relativ höhere Herrschaft des Vaters und Altkönigs vor 
der des schon zum Rönig erhobenen Sohnes auszudrücken?), im 
allgemeinen aber doch wohl eine Annäherung an die Würde 
des Römerkaisers bedeuten soll?) vas gilt gewiß auch von dem

gebraucht, um die Herrschaften beider voneinander abzuheben (Recueil 
des historiens des Gaules 10, 560 Nr. 10: anno V. imperii Nugonis regis 
et Robsrti ülii eius consortis in regno anno IV.).

*) Übrigens auch anderwärts, selbst bei den mächtigen Grafen von 
Barcelona (gelegentliche Mitteilung von R. Hofmeister). König Hein­
rich IV. wird von seinem berühmten Notar Gottschalk in der „Signum" 
Zeile eines Diploms aus dem Zahre 1074 (Stumpf, Reg. Nr. 2778) 
augustus genannt, zu einer Zeit, als er nach Überwindung der Notlage, 
aus der ihn der Gerstunger Zriede befreite, wieder auf die Höhe der 
Macht gelangt war; der Titel kommt auch 1078 noch einmal als Rusdruck 
einer am Hofe herrschenden Hochstimmung vor (Stumpf Nr. 2811). 
vgl. Iv. Gundlach, Lin Dictator aus der Kanzlei Kaiser Heinrichs IV. 
(1884) 10 und jetzt V. v. Gladiß: DR. 3, 132.

2) In Titel und Unterschrift zweier von Lothar und Ludwig V. 781 
gemeinsam ausgestellter Diplome heißt jener rex st augustus (L. halphen 
et Z. Lot, Necueil des actes de Lothaire et de Louis V rois de Zrance, 
Paris 1S08, Nr. 45/46, vgl. S. XXV, XNI).

b) Ich nenne Diplome Rudolfs von 931 (Recueil 9, 576 Nr. 15, vgl. 
N). Lippert, Gesch. d. westfränk. Reiches unter König Rudolf, viss. 
Leipzig 1885, 114 Nr. 16: pius augustus atqus invictissimus rsx), 933 
(Recueil 578 Nr. 17, vgl. Lippert 115 Nr. 20: rex pius invictus ac ssmpsr 
augustus) und 935 (Recueil Nr. 20, vgl. Lippert 117 Nr. 22: rsx invictus 
pius, inclitus et semper augustus); Ludwigs IV. von 939 (ph. Lauer, 
Recueil des actes de Louis IV, paris 1914, Nr. 10, vgl. Einleitung S. NI): 
xacikcus, augustus et invictus gratia Osi rex); Roberts von 999 (Recueil 
10, 575 Nr. 4: Francorum rex augustus), ca. 1004 (das. 584 Nr. 12: rex 
et augustus) und 1015 (augustus im Monogramm: Nouveau traitö de 
diplomatique 5, 773, vgl. Lh. pfister, Ltudes sur le regne de Robert 
le pieux, 1885, XXX, OXXV Nr. 51); Heinrichs I. ca. 1047 (Recueil 
10, 650: rsx Francorum augustus); Philipps I. von 1074/75 (prou 
Nr. 70: rsx ^rancorum augustus). Deutlich tritt hier in der Verwendung 
des Wortes eine Entwicklung hervor vom bloß adjektivischen Lhrenprädikat 
zum substantivischen Bestandteil des Titels. Seit der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts scheint es in diesem nicht mehr vorzukommen, wahr­
scheinlich deshalb, weil der Rugusturtitel sich nunmehr als Reservat des 
Kaisers durchgesetzt hat.
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Leinamen „Augustus", der König Philipp H. bis auf den heutigen 
Tag verblieben ist?)

III.
Die Emanzipation vom Imperium: der „rex imperator"

Die Neigung, kaiserliche oder kaiserähnliche Titel zu gebrauchen, 
war im mittelalterlichen Frankreich zweifellos nicht groß. Und 
man wird die Bedeutung der Fälle nicht übersteigern dürfen. Aber 
so viel beweisen sie doch, datz schon seit dem 10. Jahrhundert in 
Frankreich die Neigung einsetzt und zunimmt, dem römischen Kai­
sertum die unverbrüchliche Ausschlietzlichkeit seiner kaiserlichen 
Titel zu bestreiten. Im 12. Jahrhundert ist daraus schon eine 
abgeschlossene Tatsache geworden. Das lateinische Spiel vom 
Antichrist hat ihn damals dahin formuliert, datz Frankreich die 
Rechte des römischen Reiches als einen „alten Besitz der Gallier" 
für sich selbst in Anspruch nehmen dürfe?)

Auch anderwärts erhoben sich damals, durch den imperialen 
Aufstieg des staufischen Reichsgedankens geweckt, zum ersten Male 
Stimmen lauten Widerspruchs, so in England - allen voran der 
Verfasser des „policraticus" Johannes von Salisburg ^) - - und 
in Dänemark - - geführt durch Sven Aggeson ^) und den Gramma­
tiker Saxo?) vielleicht am schärfsten hat sich diese Tendenz in 
Spanien entwickelt. Die Sage vom Eid, die schon in ihren ältesten

') Ganz fehlt der Titel auch in den Diplomen Philipps II. Dieser hat 
seinen Beinamen erst von seinem Biographen Rigord erhalten mit der 
charakteristischen Begründung, die Alten hätten die römischen Läsaren 
Lus-usti genannt, guin rein publioam »ugmentabant, und dies sei eben 
auch das Derdienst Philipps gewesen, der obendrein im Erntemonat August 
geboren sei (h. K. Delaborde, Geuvres de Rigord et de Guillaume 
le Breton l, Paris l88Z, 6, vgl. auch die Einleitung XXXII, XVII, dazu 
A. Lartellieri, Philippi II. August l, 1899, 9f.),- man merkt die Absicht 
des Autors, dem Dorwurf zu begegnen, daß er für seinen Helden ein kaiser­
liches Recht in Anspruch nehme.

') hrsg. von 8. Wilhelm (Münchner Texte . (1913)) 5: Listorio- 
^rspbis si gue üdes kabetur, non nos imperio, sed nobis bov debetur. 
Hoo enim seniores 6a»i possederunt atgus suis posteris nobis religuerunt.

°) Lpist.Nr.59 (Zoannes Saresberiensis, Gpera ed. Giles, 1, Oxford 
1848, 64).

*) „Gesta regum Danorum" (MG. SS. 29, 28ff.).
„Gesta Danorum ' l. XIV (MG. SS. 29, 112f.).
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Formen aus dem 13. Jahrhundert*) von den Kämpfen ihres 
Helden gegen den König von Frankreich und den römischen 
Kaiser berichtet, will am Ende davon wissen, daß der Papst den 
Lid, nachdem er Rom erobert, zum Kaiser von Spanien habe 
krönen wollen?) Aus dem gleichen Blickpunkt heraus verwahrt 
sich 1259 König Jayme I. von Aragon dagegen, daß Alfons X. 
von kastilien auf Grund seiner Wahl zum römischen König 
als Imperator Hispaniae auftreten und racione imperü Rechte 
in Aragonien beanspruchen könne?)

Das System des Imperiums ist hier immer noch vorausgesetzt. 
Aber indem dessen Bindung an seinen traditionellen Inhaber, 
den römisch-deutschen Kaiser, mehr oder weniger geleugnet und 
die Möglichkeit seiner Umbesetzung oder Umbildung in ein fran­
zösisches oder spanisches Kaisertum erörtert wird, hat doch der 
Prozeß der Emanzipation begonnen, der das universale System 
ersetzt durch die in der Praxis des politischen und des diploma­
tischen Lebens zwar längst vorhandene, aber als Theorie und 
Grundsatz bisher noch nicht zur Geltung gelangte Vorstellung 
eines Nebeneinanders der abendländischen Staaten.

Offenkundig und unverhüllt setzt sowohl in Spanien als in Frank­
reich nun das Bestreben ein, sich freizumachen von dem Vorrang 
des Imperiums. Man deutet den Namen Frankreich auf die Frei­
heit dieses Landes von aller Knechtschaft anderer Völker*), und 
man folgert aus jener gelehrten Sage, die eine trojanische Abstam­
mung der Franken behauptet, daß die Franzosen Stammesbrüder 
der Aneiden und daher seit jeher oom römischen Imperium un­
abhängig seien °) wogegen freilich geltend zu machen war, daß 
für die Deutschen die wahre „Francia" im deutschen Reiche lag.

h vgl.R. vo;y,Recherchessurl'histoireetlalitterature de I'Espagne2, 
1881, Lteindorff, Jahrbücher2, 488ff.,' Menendez (deutsche Ausgabe) 
1, 6ff.

-) vgl. Lteindorff 488.
s) vgl. Böhmer-F. Nr.5506,- Text des Fragments bei hüffer 52.
*) Pseudoturpinus, „historia karoli Magni et Rotholandi", hrsg. von 

F. Lastets, Paris 1880, 56f. vgl. Schramm: Zs. d. Sav.-Stift. 56, 
kan. tlbt., 206,- lv. Berges, vie Fürstenspiegel des hohen und späten 
Mittelalters (Schriften d. Reichsinstituts f. ältere deutsche Geschichtskunde 
2, 1S38) 77 6nm. 1.

«) vgl. Berges 76f.
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Die französische Auffassung vermochte damals sogar den Lei­
fall der Rune zu finden. Diese, seit dem Anfang des 12. Jahr­
hunderts in politischer Zühlung mit Frankreich, hatte sich vor 
Kaiser Friedrich Barbarossa in seinen Schutz geflüchtet und seit­
dem den französischen König als Defensor der Kirche erprobt 
und bezeichnet?) So konnte es kommen, daß von keinem ge­
ringeren als Innozen; III., in seiner vekretale 'Der venerabilem' 
von 1202, wohl zum ersten Male festgestellt wurde, der fran­
zösische König wolle in weltlichen Dingen einen Oberen über­
haupt nicht anerkennen?)

hundert Jahre später ist diese etwas unbedacht ausgesprochene 
und inzwischen weidlich ausgenützte Theses von Innozenz' III. 
Nachfolger Lonifaz VIII. im Kampf mit Philipp dem Schönen 
aufs schärfste bekämpft worden?) Aber um so mehr wuchs ihre 
revolutionäre Kraft. Sie wurde zur Parole der immer mehr zuneh­
menden Auflösung des alten imperialen Sgstems und zur Grund­
formel des neuen Staatsbegriffs, der an die Stelle der „summa 
potestas" des Kaisers die „superioritas" oder „superanitas". 
d. h. die Suveränität zuerst der Könige und dann der Staaten 
setzte b), eine staatsrechtliche Vorstellung, die der Antike und, 
unter ihrer Nachwirkung, bis dahin auch dem Nlittelalter fremd 
geblieben war.

Wie stellt sich die Genesis dieser Lehre von der Suveränität 
dar im Lichte der Gedankengänge, von denen wir Herkommen? «)

') vgl. Schramm: Zs. d. Sao.Stift. 56, kan. übt. 342f.; h. kämpf, 
Pierre Dubais u. d. geistigen Grundlagen d. französischen Nationalbewuht- 
seins um 1300 (1935) 87.

2) c. 13, Extra IV 17. L. Mirbt, Duellen ;. Gesch. d. Papsttums u. d. 
römischen Katholizismus, 4. Allst., 1924, 175ss.: vum rex ipse superiorem 
in temporalibus minime reeoZnosvat.

') Siehe unten S. 40.
') MG. Lonst. IV Nr. 173 8 2.
b) Die übliche Meinung, bah der Begriff des „non recognoscere superio­

rem" in den oberitalienischen Städten des 12. Jahrhunderts entstanden sei, 
ist irrig. Sie beruht auf einer mißverständlichen Kontamination: erst die 
postglossatoren des 14./15. Jahrhunderts, als erster Bartolus, haben den 
Satz von den Staaten auf die Städte übertragen und auf sie angewendet; 
vgl. h. Nehm, Geschichte d. Staatsrechtswissenschaft (1896) 193ss.

°) Ich brauche kaum näher auszuführen, daß die folgenden Aus­
führungen nicht den Anspruch erheben, eine historische Analgse des Suve- 
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Daß sie mit ihnen in einem inneren Zusammenhangs steht, wird 
alsbald deutlich, wenn wir den positiven Satz nennen, der die 
negative Formel „superiorem in temporalibus non recognoscere" 
seit dem 13. Jahrhundert zu begleiten pflegt. Er ist nicht mit 
einem Schlage fertig gewesen. Als der Kanonist Alanus 1208 
die vekretale Snnozenz' 111. kommentierte, sprach er nur erst 
davon, jedermann habe so viel Recht in seinem Reiche wie der 
(römische) Kaiser im Imperiums)

Damit war der Anspruch auf die Ausübung suveräner Staats­
gewalt angemeldet. Aber so wenig wie in der Emanzipations- 
formel war auch hier gesagt, inwiefern und mit welcher Begrün­
dung dieser dem augustinischcn Weltstaatsgedanken eigentlich 
schon widersprechende Rechtszustand gelten sollte,- und der 
Weitenthron des Kaisers selbst blieb doch noch unangetastet.

Ganz anders die endgültige Fassung, in die der Satz während 
der drei nächsten Generationen allmählich gebracht wurdet: 
„rex imperator in regno suo": der König ist Kaiser, „ein" Kaiser 
in seinem Königreiche. Nun erst ist der Primat des Kaisertums 
gebrochen und ein Kaisertum aller Könige erklärt. Nun ist aber 
auch von ferne die Brücke zu sehen, die von diesem Bekenntnis 
einer „kaiserlichen" Suveränität der Staaten in die Vergangen­
heit führt: daß es seit einem halben Jahrtausend auch auherhalb 
des „Romanum Imperium" einen Kaisertitel und Kaiser ge­
geben hat diese Tatsache bildet zu dem Durchbruch der Le- 
griffsverwandlung, mit der wir es hier zu tun haben, ein überaus 
merkwürdiges Seitenstück; und es könnte wohl für den jüngeren 
Vorgang eine bessere Erklärung nicht wohl gefunden werden,

ränitätsbegrisfs zu geben. Sie sollen von den Linien, die da zu ziehen wären, 
nur einer nachgehen, von der ich allerdings annehmen möchte, daß sie sich 
durch Alter und Konsequenz des Verlaufs auszeichnet.

linusquisque enim tantum iuris badet in regno suo, quantum 
imperator in imperio, vgl. I. Rivi ere, Le Probleme de l'eglise et de 
l'etat au temps de Philippe le Bei (Louvain-paris 1926) 428 fs.; Schramm 
338.

0 Über Ausbildung und Lntstehungsort der Formel „rex imperator" 
vgl. noch P. Zournier: Bulletin du jubile fde Dante) 1921, 147sf.; 
Rivi ere 424ff.,- Lalasso: Rioista di storia del diritto Jtaliano 3 (1930) 
213ff.; besonders F. Ercole: Archivio storico Jtaliano 89 (1931) 197ff., 
dazu kämpf 23 ff.
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als der Zusammenhang mit jener alten Tradition wäre. Denn 
der Zwiespalt des Wortsinnes, in dem sie sich gefällt, steht ja 
in ihm wieder auf: trat dort einst der Imperator dem welten- 
taiser als der feldherrliche Hegemon gegenüber ^), so hat er sich 
hier nun als suveräner Herrscher neben den weltenkaiser ge­
stellt,- die parallele ist vollständig und die Gleichung geht auf.

Indem wir kaisertitel und Suveränitätsbegriff dergestalt in 
Beziehung setzen, gehen wir aus von dem Felde der äußeren 
Politik. Als Kkt der Selbstbefreiung aus dem Sgstem des augusti- 
nischen Imperiums ist der Gedanke der Suveränität uns ja 
zuerst entgegengetreten. Aber er ist niemals darauf beschränkt 
geblieben. Er hat nicht nur eine äußere Front gebildet, sondern 
auch eine innere?) Und diese ist in der schärfsten Vefinition, die 
er, im Frankreich des Iß. Jahrhunderts, durch Jean Bodin ge­
funden hat 3), sogar weit in den Vordergrund gerückt worden zu 
zu einer Zeit, in der es galt, das Ergebnis der vom französischen 
Königtum siegreich bestandenen Bürgerkriege für den Staat fest­
zuhalten. So wurde damals die Suveränität bestimmt als „die 
absolute Gewalt über Bürger und Untertanen"

Mutatis mutandis kann diese Vefinition auch schon gelten für 
die drei Jahrhunderte ältere Zeit Philipps des Schönen, die ja 
überhaupt ein Schmelztiegel des Suveränitätsbegriffs gewesen 
ist?) was damals vor sich ging, fällt zusammen mit dem Kampf 
der französischen Krone gegen das Papsttum, das nach dem Sieg 
über das staufische Imperium unter Bonifacius VIII. gleichsam 
selber zum Kaisertum geworden war. Insofern war auch diese 
Front nach außen gewandt, wie das ja auch der Anspruch Philipps 
des Schönen auf Gleichheit des Ranges mit dem Kaiser °) zum 
Ausdruck bringt.

') Siehe oben 5. 16ff.
-) vgl. etwa die Darstellung bei G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre 

(3. Aufl. l9I4) 446ff.
b) vgl. Zellinek 453fs.,- Z. NIeinecke, Die Idee der Staatsräson in der 

neueren Geschichte (1924) 70 ff.
h vgl. etwa Zournier 157ff.; kämpf: Schramm: Sav.Zs. 57 (1937), 

kan. Abt., 231f.
vgl. Tonst. 4 Nr. 811, Philipp; Antwortbrief auf Heinrichs VII. 

Tncgtlika (Nr. 801), in dem der König seinen Titel dem des Adressaten 
bewußt voranstellt und die vom Kaiser beanspruchte Hoheit stolz ablehnt
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Aber Philipp hat ebenso wie zuvor die deutschen Kaiser 
mit der Kurie gewiß nicht nur um Geltung und Prestige ge- 
kämpft, sondern um die materielle Herrschaft über die Kirche 
seines Reiches, um Autorität und um Steuern. Sein Kampf 
um „superioritas" zielt also deutlich auf die Suveränität im 
eigenen Lande.

Jedermann weiß, wie in dem Sgstem dieses vielleicht größten 
französischen Königs überhaupt beides in steter Wechselwirkung 
ineinander verflochten war, die Ausdehnungspolitik an der 
äußeren Grenze und die Konzentration der Staatsmacht im 
Innern, und wie die Tätigkeit seiner kronjuristen beides zugleich, 
das eine durch das andere, gefördert und vorwärtsgetrieben 
hat?)

So erscheint denn auch bei dem ersten Theoretiker seines 5g- 
stems, dem Staatsphilosophen Pierre Dubais, das „nullum re­
cognoscere superiorem in terris" nicht nur auf die Unabhängigkeit 
vom römischen Imperator bezogen, sondern auch quantum 
all suum keollum et llominium temporale auf seine Stellung 
im Staate,- und der Imperialismus, in den bei ihm der alte 
Begriff des Imperium umgesetzt und verwandelt ist, um als 
Ferment des neuen französischen Staatsgedankens zu dienen, 
dieser Imperialismus erschöpft sich beileibe nicht in dem Ehrgeiz 
des französischen Königs, hinter dem römischen Kaiser nicht 
zurückzustehen,- er bezeichnet auch den Drang, in Frankreich 
alleiniger und unmittelbarer Herr zu werden und alle Macht­
mittel des Staates selbst in die Hand zu nehmen?); das Wort 
„rex imperator in regno suo" will also schon bei seiner Geburt 
auch, ja vornehmlich, so verstanden werden.

Wie soll man dieses, sein zweites Gesicht erklären? Man mag 
es in Beziehung bringen zu der vorstellungswelt des altrömischen 
absolut gewordenen Kaiserrechts, die ja seit den Tagen Friedrich 
Barbarossas oft genug mit dem Begriffe des universalen Im-

als nuttum temporalem superiorem cognoscens aut tradens quocumque 
imperatore regnante. Noch Mathias von Neuenburg kennt diesen Vorgang 
(MG. 25. rer. Germ. Nova series 4, 90: turbavit enim Araneum, quoll 
ipse rex se prexosuit in scridenllo).

r) Kern Z6ff.
-) vgl. KSmpf 2Zfs., 88, 10t.



Kaisertitel und Suveränitätsidee 43

perium verbunden worden ist?) Der Imperialismus der neuen 
Suveränität wird sich in der Tat auch als Träger dieser Synthese 
gefühlt haben.

Nun durften wir aber vermuten und annehmen, daß er einen 
Anstoß und eine Rechtfertigung seines Werdens von dem hege- 
monialen Raisergedanken erfahren hat, daß dieser einer seiner 
Vorläufer und Wegbereiter gewesen ist. wenn das zutrifft, dann 
muß er ja wohl auch schon einen Reim der inneren Nlachtbildung 
in sich getragen haben, aus dem der Lebenstrieb des modernen 
Staatsgedankens aufschießen konnte.

Daß es wirklich so war, erhellt am deutlichsten aus der Rolle, 
die der Raisertitel in den von uns zuvor?) betrachteten ersten 
Anfängen der Bildung des englischen Staates und der spanischen 
Monarchie im frühen Mittelalter gespielt hat. Er war damals das 
Mittel, die allmählich auftretende und sich entwickelnde Gber- 
herrschaft über eine Vielheit von Rönigen und Reichen und die 
Einherrschaft über einen bis dahin politisch zersplitterten Raum 
sichtbar und unzweideutig auszudrücken. Rein Zweifel aber, daß 
die Entladung machtpolitischer Energie, die sich hier vollzieht, 
im Grunde nur ein erster Vorstoß des zentralisierenden Prozesses 
ist, der Jahrhunderte später allenthalben zur Grundlegung des 
modernen Staates geführt hat. So ist es innerlich gut begründet, 
wenn das Zauberwort „imperator" wie damals so auch jetzt wieder 
dazu gedient hat, dem wachsenden und sich verdichtenden Staat 
den weg in die Zukunft zu öffnen.

Eine Frage bleibt bei alledem noch offen: ist aus der parallele, 
die Raisertitel und Suveränitätsgedanke sowohl in ihren inner- 
als in ihren außenpolitischen Beziehungen bilden, nicht geradezu 
auf einen bewußt hergestellten Zusammenhang zu schließen? 
Dder mit anderen Worten: hat für die Formel „rex imperator 
in regno suo" wohl gar jener alte hegemoniale Imperialismus 
als Vorbild und der romfreie Imperatortitel abendländischer 
Rönige als anregendes Muster gedient?

Einen bestimmten Anhalt dafür gibt es, soviel ich sehe, nicht.

') p. w. Finsterwalder: 5av.-Zs. 51 (1SZ1), Germ, Abt., 1ff.; 
E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Lrg.-Bd. 77f., 81ff., 85 ff., 
livff. (Anmerkungen zum 1. Bd.).

') Gben 5. Z fs., 11 sf.
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In den Hauptländern des Abendlandes erlischt der romfreie 
Kaisertitel, wie wir ihn kennengelernt haben, im allgemeinen zu 
früh, um als Spender einer lebendigen Tradition in Betracht 
zu kommen. Immerhin war er in Spanien auch noch im 13. Jahr­
hundert nicht nur unvergessen, sondern immer noch eine ernsthaft 
zur Wiederaufnahme erwogene Größe?) Gerade dort hat man 
ihn im 12. und 13. Jahrhundert auch besonders deutlich als Kon­
trast des römischen Kaisertitels empfunden und mit ihm gegen 
das römische Kaisertum demonstriert. Gerade dort ist auch, wenn 
nicht die Formel „rex imperator" selbst, so doch wenigstens ihr 
Vorläufer früh aufgetreten?) Nun ist diese Formel in ihrer end­
gültigen Fassung nach Ercoles Forschungen ^) zwar französischen 
Ursprungs; aber sie hat doch wohl auch was damit völlig 
vereinbar ist angiovinisch-sizilische Einflüsse erfahren?) Sollte 
sie auf diesem ihrem Werdegang da, wo im Kampfgebiet der 
Häuser Anjou und Aragon der französische Kulturkreis den spani­
schen überschnitt, in Sizilien oder auch in der Provence, sich mit 
dem spanischen Kaisertitel berührt und dadurch den entschei­
denden Akzent erhalten haben? Das hätte einen guten Sinn und 
würde den Ring der Entwicklung schließen.

Dies kann als Vermutung und Möglichkeit dahingestellt bleiben. 
Auch ohne sie ist an dem inneren Zusammenhang selbst, um den 
es uns geht, kein Zweifel: in den Kaisertiteln des früheren Mittel- 
alters dämmern schon die gleichen Grundvorstellungen, die in den 
Suveränitätsformeln des 13./14. Jahrhunderts ausgesprochen 
wurden.

Aber nur dann darf man doch von der lebendigen Kontinuität 
einer geistigen Entwicklung sprechen, wenn die Jüngeren sich be­
wußt sind, daß sie in den Fußtapfen der Alteren wandeln. Eine 
solche Verknüpfung ist auch im Sprung über die Kluft vieler 
Generationen möglich. Freilich pflegt sie in Zeiten mit noch un­
entwickeltem historischen Sinn noch nicht zu gelingen; vom 
13. Jahrhundert kann man nicht erwarten, daß es bereits die 
Verwandtschaft der in ihm erwachenden Suveränitätsvorstel-

-) vgl. oben 5.10.
2) Mit dieser Einschränkung ist Berges 93 zuzustimmen.
') Ercole: Archivio storico Jtaliano 89 (l93l), 197 ff.
«) vgl. Riviere 428,- Lalasso 217sf.
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lungen mit den Kaisertiteln früherer Zeiten entdeckt hätte?) Aber 
als mit der Renaissance auch das Zeitalter antiquarischer Gelehr­
samkeit heraufzog, ließ man sich die Möglichkeit, mit ihr den 
neuen Staatsgedanken zu stützen und zu unterbauen, nicht ent­
gehen.

Im I6./17. Jahrhundert trug diesseits und jenseits der Pyre­
näen eine diensteifrige Publizistik in gelehrten Streitschriften ge­
schäftig zusammen, was in den Archiven an Kaiser- oder kaiser­
lichen Titeln französischer und spanischer Könige zu finden war?); 
sie begleitete damit die Auseinandersetzung zwischen den beiden 
großen machtpolitischen Systemen Europas, in der die Gedanken 
der Universalmonarchie und des suveränen Staates absolutisti­
scher Prägung sich ineinander verschlangen.

Noch unmittelbarer machte man sich in England die Ver­
gangenheit zunutze, wo namentlich die Stuarts den Kaisertitel 
gebraucht haben, um nach außen und nach innen ihre Suveräni- 
tät zu markieren?) Dieser Imperialismus knüpfte in bewußter 
Romantik an neuentdeckte Überlieferungen der Zrühzeit des 
Landes an. Schon Heinrich VIII. hat, um im eigenen Hause Herr 
seiner Kirche zu werden, wie einst Philipp der Schöne von §rank-

') Line Brücke kann vielleicht doch in England gefunden werden in 
einigen Zeugnissen, die Freeman 1, 561 angeführt hat, ohne sie in dieser 
Beziehung auszuwerten. Im 11. Jahrhundert urkundet einmal Bönig 
Wilhelm der Bote als mouarskas Britanniae. Noch mehr klingt an die 
angelsächsischen Imperialformeln an, was um 1450 Heinrich VI. an 
Jakob II. von Schottland schreibt: supremum ius et ckirsetum ckominium 
regni 8ootie ael regem ^nglis utpots totius Britannis monakelram 
äe iure pertinere; die Verwandtschaft ist um so bemerkenswerter, als der­
selbe Bönig in einem Schreiben an Papst Lugen IV. gerade den angel­
sächsischen Bönig Alfred den Großen, dessen Banonisation er betrieb, 
incliti regni Hnglie primus monurob» nennt. Auch die Formel „rex im­
perator" ist schon früh in England bekannt gewesen (vgl. die Stellen bei 
Freeman 1, 562, die das voraussetzen), was nicht wundernehmen kann, 
da ihr erster Anreger, Alanus, ein Engländer war (vgl. F. o. Schulte, 
Geschichte d. Quellen u. Literatur d. kanonischen Rechts 1, 1875, 188).

2) vgl. B. M. Antonius Dominicus, Assertor Gallicus contra 
vindicias Hispanicas Zoannis Zacobi Lhifsletii, paris 1646.

') Vgl. zum folgenden Freeman 563 ff. und A. D. Meger, ver Baiser­
titel der Stuarts (Duellen u. Forschungen a. italien. Archiven u. Biblio­
theken lO, 1407, 231 fs.).
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reich gleichsam den Kaiser gegen den Papst ausgespielt. Darum 
sprach er von seiner imperia! crown, davon, daß das englische 
Reich ein Kaisertum sei; und dabei hat ihm nun offenbar die 
kaiserlichkeit der alten angelsächsischen Könige vorgeschwebt?) 
Seine Tochter Elisabeth aber, die „gnädige Kaiserin", die „kaiser­
liche priesterin" in Shakespeares „Heinrich V." 2) und in seinem 
„Sommernachtstraum" b), wird nicht nur 1559 im Gberhaus 
durch den Erzbischof von 1)ork als Kaiserin bezeichnet h; sie hat 
sich selber gar „Kaiserin von den Grkaden bis zu den Pyrenäen" 
genannt b) - offenkundig ein Knklang an den Orcaäarum mo- 
nsrcbus, als der einst König Rethelred aufgetreten war?) Auch 
der nachmals für Eromwell geplante Titel - - maximus insularum 
Britannicarum imperator augustus h - erinnert lebhaft an den 
Tenor der angelsächsischen Urkunden des 10. Jahrhunderts?)

') Statutes of the Realm 24. hen. VIII. .. 12 (nach Meyer 232): 
IVbere dz^rers sundris olds autsntike bistories and orouiclss it is 
maiütestl^ doelared and sxprsssed, ibat ibis Ros-lms ot Bnglond is an 
Impirc, and so kalb bsn acceptsd in tbs vorldo, governod von 
Supreme beede and Ling kaving tbe Oignitie and Roiall Rstate ok tbe 
Imperiali Orovne ok tbe same

-) V. Akt, Prolog: onr graoious cmpress.
^) II. Akt, 1. Szene: imperial votaress.
h vodd, Lhurch history, ed. M. A. Tierney, 2 (London 1839), App. 

Nr. 35: Somers, Tracts 1 (2. ed. 1809), 75ff. Beide mir unzugänglich. 
Zrdl. Mitteilung von Pros. A. G. Meyer.

°) vgl. Zreeman 563.
°) Kemble 3 Nr. 715. Schon von Zreeman bemerkt, der als zweites 

Vorbild die looa, qus ab boreali ooeano kireneum usque porrecta sunt, 
des Radulf von Viss nachweist.

') Llarendon, State papers 3 (Dxford 1786), 244; vgl. Meyer 235 
Anm. 4, der mir brieflich noch weitere Belege nachweist: Llarke Papers, 
ed. E. h. Zirth (Lamden Society 1891 ff.) 3, 48, 51; Sixth Report of the 
historical Manuscripts Commission 438; Lalendar of State Papers, 
vomestic Series, 1655, 277. -Auch König Zakob I. hat sich 1604 bei seiner 
Krönung basres Laesarum Laesar, d. h. „kaiserlicher Erbe der angel­
sächsischen Kaiser" genannt und von „kaiserlicher Krone" und „kaiserlicher 
Gewalt" „im Sinne des 10. Jahrhunderts gesprochen" (Meyer 203f.). 
I. Seiden, Titles of honour (1614) hat die urkundlichen Zeugnisse des 
anglischen Kaisertitels geradezu systematisch gesammelt, um damit die 
staatliche Unabhängigkeit seines Landes darzutun (237).

s) vgl. etwa das erste Zitat oben S. 5 Anm. 7.
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Zusammenfassung.

Mr haben das Ziel, dem unsere Betrachtung zustrebte, etwa 
erreicht und dürfen noch einmal Rück- und Umschau halten, um 
eine Summe zu ziehen.

Gemeinhin sucht man den Ursprung des neuen Staatsge­
dankens und seines Suoeränitätsbegriffes in dem etwa vom 12. 
bis zum 14. Jahrhundert reichenden Zeitalter. Bis dahin galt 
die herkömmliche ideologische Auffassung, daß es in der Welt 
zwar viele miteinander lebende politische Wächte gebe, aber von 
Rechts wegen nur eine einzige, nur die im Universalreich des 
Kaisertums zentralisierte politische „Autorität" Sie ist jetzt vor 
der kräfteentfaltung des neuen Europa zerbröckelt,- auch die 
anderen Staaten des Abendlandes haben nun laut und deutlich 
ihre Unabhängigkeit und ihre Gleichberechtigung angemeldet, 
und es geschah in der für den Vorgang der Emanzipation be­
zeichnenden Form, daß sie auch ihrerseits kaisergleiche, ja geradezu 
kaiserliche Rechte beanspruchten.

So unbestreitbar dieser Vorgang um seiner Bewußtheit und 
seines Radikalismus willen eine tiefe Zäsur in der Entwicklung 
des politischen Denkens bedeutet, - so begründet ist der Linwand, 
daß er doch nicht der Anfang selber sei.

Wo aber ist dieser Anfang zu suchen? Die Antike, insbesondere 
das bis zu ihrem Ausgang währende Reich der „pax Romana" 
hat eine Vorstellung, die die Bezeichnung „Suveränität" ver­
diente, noch nicht besessen, ver politische Historiker mag die Ant­
wort bereithalten, in den Germanenreichen des Völkerwanderung 
liege der Ursprung des Begriffs: westgotenkönige des 5. Jahr­
hunderts und im 6. der gleich dem Kaiser Gold münzende Franke 
Theudebert mit seinem Augustustitel hätten die Emanzipation 
vollzogen. Auch dies wäre richtig. Aber der Historiker des Staats­
rechts und der politischen Begriffe vermißt in solchen primitiven 
und massiven Äußerungen eines Willens zu suveräner Staatlich­
keit die juristische Formel und damit die Begründung, ohne die der 
neue Rechtsbegriff, den die Suveränität bedeutet, nun einmal 
nicht geboren werden konnte.

Es ist der Grundgedanke unserer Ausführungen gewesen, einen 
keim, aus dem sich in Jahrhunderten diese rechtliche Begründung 
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entwickeln konnte und tatsächlich entwickelt hat, in dem Worte 
„imperator" zu erkennen. Worauf beruhte denn aber die weit­
tragende und säkulare Wirkung des einen Wortes?

Wir kennen die Antwort: in der voppeldeutigkeit seines In­
haltes. Wenn seit dem 8., 9. und lO. Jahrhundert angelsächsische 
und spanische, bisweilen auch fränkische, hier und da selbst 
deutsche und französische Könige als Imperatoren bezeichnet 
worden sind, ohne Kaiser zu sein, so wollte man auf sie da­
mit im Grunde nur die antike Sitte der Begrüßung des sieg­
reichen Feldherrn übertragen; und man dachte von Haus aus 
nicht daran, Träger des Kaisertums oder auch nur eines 
Kaisertums aus ihnen zu machen. Daß Kaiser und Feldherr 
an sich zweierlei sei, hat zum Beispiel der karolingische Mönch 
Notker von St. Gallen sehr wohl gewußt?) Aber längst waren 
ja beide, der Kaiser und der Feldherr, an der Spitze des 
Staates in Personalunion zusammengetreten. Diese Tatsache 
hat zur Folge gehabt, daß der feldherrliche Imperatortitel 
auch da, wo er noch auf sich selbst gestellt blieb, von Anbeginn 
einen quasikaiserlichen Anflug annahm. Und sie hat bald die 
Möglichkeit gegeben, beide Institutionen in Beziehung zu setzen 
und gar von der einen in die andere Überzugehen, von welt­
geschichtlicher Bedeutung wurde das bei der Kaiserkrönung 
Karls des Großen; der imperatorische Gedanke der Angelsachsen 
hat damals am fränkischen Hofe der Rezeption der römischen 
Imperialidee vorgearbeitet. Die Kaiserkrönung Ottos des Großen 
aber hat ein wiüukind von korveg umgekehrt in eine imperatori­
sche Akklamation antiken Stiles umgedeutet.

Diese Möglichkeit, den feldherrlichen Imperator mit dem 
kaiserlichen sozusagen auf gleichem Fuße zu behandeln, hat eine 
sehr weittragende ideengeschichtliche Folge gehabt. Sie hat den 
weg geöffnet, auf dem die abendländischen Könige, indem sie 
jenen Titel führten, in eine kaiserliche Stellung einrücken konnten. 
Und dadurch eben ist der Titel zu einer Vorstufe, zu einer Keim­
zelle des Suveränitätsbegrisfs geworden. So bedarf es denn nur

h Eesta Paroli I 26 (5. 23): ut qui tarn re ipsa rector et imperator 
plurimarum erat nationum, nomen quoque cassaris et augusti apo- 
stoliea auctoritate gloriosus assequeretur.
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noch der abschließenden Feststellung, was ihn denn eigentlich zu 
dieser Rolle bestimmt und befähigt hat.

Die wesentlichste Eigenschaft der romfreien Kaisertitel, mit 
denen wir es zu tun hatten, ist ihr oberherrlicher, ihr hegemonialer 
Lharakter. Aber dem Imperium des römischen Feldherrn steht 
der Begriff der Hegemonie an sich fern, weit ferner als dem 
griechischen Hegemon, von dem er sprachlich und sachlich abgeleitet 
ist. Wir müssen also wohl annehmen, daß es der germanische Ge­
danke des über viele Häuptlinge und kleinkönige gebietenden 
Führertums ist, der in dem lateinischen Worte zum Ausdruck 
kommt. In der Tat bestätigt der älteste Imperator hegemonialen 
Schlages, von dem wir wissen, die Vermutung: ein Bretwalda 
der Angelsachsen, ein germanischer Herzog leitet die lange Ent- 
wicklungsreihe ein, die vom Kaisergedanken zur Suveränitätsidee 
hinführt.

Nicht minder wichtig aber ist ein Anderes. Der Imperator ist 
im altrömischen Reich vorerst der Feldherr. Nur die Tatsache, 
daß er den Staat eroberte, daß seine Befehlsgewalt zur Staats­
gewalt wurde, hat ihn dort zum Kaiser gemacht, varum blieb^ 
auch dann, blieb auch im heiligen römischen Reich der deutschen 
Kaiser des Mittelalters inmitten des dichten Nebels kirchlicher 
Theorien, der das Imperium einhüllte, etwas erhalten von diesem 
militärischen vorklang des Kaisertums: nicht als ein Geschenk der 
Kirche mochte man es sich denken, sondern als den selbstherrlichen 
irdischen Ausdruck seiner mit eigenem Schwert errungenen Wacht; 
auf dem Schlachtfeld sollte es erstritten werden.

Eine Vorstellung, die im universalen Imperium freilich nur 
als Seitentrieb, meist auch nur im verborgenen gedeihen konnte. 
Anders das hegemoniale Kaisertum, hier ist der militärische Ur­
sprung, die Stellung des feldherrlichen Imperators die dünne, 
aber tiefbohrende Pfahlwurzel gewesen, die auch die weitere 
Entwicklung mitbestimmt hat. Siegenden Königen wird der 
Kaisertitel beigelegt. Zu Heerkaisern läßt man sie ausrufen. Dies 
ist die Grundlage, auf der das Selbstgefühl der Staaten Europas 
heranwächst, bis es endlich in sich das politische Maß aller vinge 
entdeckt.

Deutsche« Archl» III. 4
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LrkurS^)
Aber Kalsertltel LuöwigS ües Deutschen

Während von englischen und spanischen Röntgen der kaiser- 
titel so oft in hegemonialer Bedeutung geführt worden ist, war 
er im Horizont des mittelalterlichen Romreiches durchaus vom 
römischen Kaisertum in Anspruch genommen. Daß er Königen, 
die nicht römische Kaiser waren, beigelegt wurde, ist dort, min­
destens in der älteren Zeit, äußerst selten vorgetommen. Nur aus 
der Zeit des ersten Gstfrankenkönigs gibt es eine geschlossene 
Gruppe solcher Sülle. Früher so gut wie gar nicht beachtet, be­
dürfen sie einer zusammenfassenden Betrachtung und Er­
klärung.

Längst bekannt ist Ludwigs des Deutschen Bezeichnung als 
rex vel imperator totius Oermaniae Rlletorumgue et untiguae 
Rruneiae neenou 8axouiae, Ikuringise, Korici, Pannoniarum 
stgue omnium septemtrionalium nationum in den „Gesta ka- 
roli" des 5t. Galler Mönches Notkers des 5tammlers^), der 
jüngste Fall er stammt erst aus der Zeit seines 5ohnes Karl. 
Er trägt den allgemeinen hegemonialen Charakter, wie er vor- 
und nachher in England sowohl als in 5panien auftritt- die 
Macht, die Ausdehnung, die zusammengesetzte Mannigfaltigkeit 
des deutschen Reiches, über das der Gstfrankenkönig wie ein 
Imperator gebietet, wird durch die differenzierende Aufzählung 
der stammhaften Landschaften, die es bilden, veranschaulicht. 
Dieses literarische Zeugnis, das wir wohl als einen Reflex des 
seit Alchwin aufs Festland verpflanzten angelsächsischen Kaiser­
gedankens anzusehen haben, steht nun aber keineswegs allein. 
Es wird auf das willkommenste dadurch ergänzt, daß auch in 
einigen 5t. Galler Urkunden Ludwig dem Deutschen der Kaiser- 
titel gegeben worden ist?)

Siehe oben S. 7.
?) II 11, S. 45, schon angeführt von w. Wattenbach, Deutschlands 

Geschichtsquellen im Mittelalter 1, 7. Nufl., 366 Nnm. 1.
") h. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen 2 (1866) 

Nr. 451: anno XVII. Imüoviei imperatoris; Nr. 542: anno XXVIIII. 
regni Nlnäovivi imperatoris; Nr. 578: anno XXXVI. regnante üomno 
l-mlovioo imperatore.
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Offenbar liegt es an sich am nächsten, ihn hier auf die gleiche 
allgemeine Bedeutung zurückzuführen; und dasselbe wird auch 
von zwei Fuldaer Urkunden gelten dürfen, in denen der Gst- 
frankenkönig als imperator erscheint?) Es ist aber doch die Frage, 
inwieweit in diesen Fällen auch unmittelbar wirksame politische 
Anlässe im Spiel sein könnten. So hat man kürzlich die Notkerstelle 
und die beiden Fuldaer Urkunden, die von einem „Kaiser" Lud­
wig reden, dahin verstehen wollen, daß „unter der Herrschaft 
Ludwigs die Königreiche seiner Söhne bestanden, zwischen denen 
er den ostfränkischen Raum geteilt hatte"?) Diese Erklärung ist 
aber schon deshalb nicht wahrscheinlich, weil Ludwigs des Deut­
schen Reichsteilung zu seinen Lebzeiten nie über eine blotze Statt­
halterschaft der Söhne mit beschränkten Regierungsrechten hinaus­
geführt hat 3) - Könige sind jene erst nach dem Tode des Vaters 
geworden. Noch unwahrscheinlicher aber wird diese Erklärung da­
durch, daß die „kaiserliche" Titulierung Ludwigs des Deutschen, wie 
wir sehen werden, schon längst vor der „Reichsteilung" von 865 
vorkommt. Also müssen, wohl auch in den jüngeren Fällen, andere 
Anlässe wenn überhaupt welche im Spiele gewesen sein.

von den Urkunden mit Kaisertitel bietet kaum einen Anhalt 
zu einer derartigen Erklärung das St. Galler Stück, das ins Jahr 
868 gehört?) Anders steht es mit den übrigen.

Durch die Reichsordnung von 817 war das Kaisertum zum 
Träger des fränkischen Reichsgedankens gemacht worden?) Als 
Ludwig der Fromme starb, erlag es im Lntscheidungskampf. Aus 
ihm gingen die Teilstaaten des fränkischen Reiches hervor, die 
die Gesamtreichsidee, soweit sie erhalten blieb, künftig als neben- 
geordnete Mächte in paritätischem Zusammenwirken vertraten?)

*) Vronke, Codex diplomaticur Zuldensis (1850) Nr. 612f.: anno 
XXXVI. IIIuCouuioi imperatoris.

2) Lintzel, Kaisertum 4ZZ.
2) vgl. C. vümmler, Geschichte des Gstfränkischen Reiches, 2. Nufl., 

2 (1887), 119f.,- G.'Citen, va; Unterkönigtum im Reiche derINerowinger 
und Karolinger (1S07) 164f.

h wartmann 2 Nr. 542.
°) Dben 5. 14.
°) kleinclauh Z4Zfs. („Le regime de la concorde"),- Z. Lalmette, 

La diplomatie Carolingienne du traitö de verdun ä la mort de Charles le 
Chauve (1901) 1ff.

4*
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Immerhin ist in der Person Kaiser Lothars, solange er lebte, 
-er Anspruch auf den Vorrang im Reiche erhalten geblieben, 
vielleicht weniger, weil er Kaiser, als deshalb, weil er der älteste 
der drei Brüder war?) So ging dieser Anspruch, als Lothar ab- 
dankte und starb, nicht auf dessen kaiserlichen Sohn, der in Italien 
Herr war, sondern auf seinen nächstältesten ostfränkischen Bruder 
über.

Daß Ludwig der Deutsche damals in der Tat über die Grenzen 
seines ostfränkischen Staates hinaus als Senior des karolingischen 
Hauses gegolten und eine oberherrliche Stellung eingenommen 
hat, dafür ist ein deutlicher Beweis die Haltung der Großen des 
Mttelreiches, Lothringens, die den jungen Lothar nach Zrank- 
furt „vor seinen Gheim Ludwig" führten, um ihm „mit dessen 
Zustimmung und Gunst" zu huldigen?) Der Vorgang wird in 
seiner staatsrechtlichen Bedeutung noch verstärkt durch Privi­
legienbestätigungen, die der Bischof von Straßburg und der Abt 
von Prüm im folgenden Zrühjahr von Ludwig dem Deutschen 
erhalten Habens wahrscheinlich ist ihre Handlung bereits anläßlich 
der Weihe Lothars erfolgt?) So weit also reichte schon damals

- die Ereignisse von 870 und 876 werfen ihre Schatten voraus 
die Autorität des ostfränkischen Königs. Ist es nun Zufall, daß 
eben während dieser Zeit, da Ludwig der Deutsche zum ersten 
Male mit Erfolg die Rolle des Hegemon im lothringischen Teil 
des gesamtfränkischen Reiches spielte, der Gstfrankenkönig in 
einer St. Galler Urkunde Kaiser genannt worden ist? *) Oder darf 
man in diesem ungewöhnlichen Einfall eines Schreibers den Re­
flex der politischen Lage des Jahres vermuten, von dem ja auch 
das südschwäbische Kloster nicht unberührt geblieben sein kann?

Wie dem auch sei - - der rein hegemoniale Sinn dieses St. Galler

') kleinclauß 368.
2) Annales Zuldenses I. 855, 5. 46.
3) MG. vipl.: v L. d. v. 75 für Straßburg, vgl. Otia. II1100 für prüm. 

hierzu Stengel, Viplomatik der deutschen Jmmunitätsprivilegien (1910) 
36 ff., 39 r p. kehr, Die Kanzlei Ludwigs des Deutschen (Abhandlungen 
der Preuh. Akademie 1932) 27f., wo übersetzen ist, dah der historische 
Schluß aus dem diplomatischen Lefund schon von mir gezogen ist.

i) wartmann 2 Nr. 451. Die Urkunde kann, nach der in St. Gallen 
üblichen Epoche von 840, nur zu 856 Juni 20—857 Juni 19 eingereiht 
werden.
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Kaisertitels von 956 steht mit oder ohne eine solche Möglichkeit 
fest. Ein Anspruch auf das römische Kaisertum kann in keinem Hall 
aus ihm herausgelesen werden. Denn römischer Kaiser war da­
mals Ludwigs des Deutschen Neffe Ludwig II. Erst als dieser und 
seine Brüder ohne thronberechtigte Erben blieben, wurde -neben 
dem Problem der Verteilung der drei Mittelreiche die Nach­
folge im Kaisertum zu einer brennenden Streitfrage zwischen 
den beiden Oheimen im östlichen und westlichen Franken. Die 
kärgliche Überlieferung, die auf uns gekommen ist, läßt immerhin 
deutlich erkennen, datz Ludwig der Deutsche 872 und 874 in Ver­
handlungen mit Ludwig II. und seiner Gemahlin Angilberga, 
an deren einer auch Papst Johannes VIII. teilnahm, für seinen 
Sohn Karlmann die Anwartschaft auf das Kaisertum erworben 
hat?) Dennoch ist es dann nach des Kaisers Tode im August 875 
Karl dem kahlen gelungen, gestützt auf ein Sonderabkommen 
mit dem Papste2), rasch zugreifend zu Weihnachten 875 die 
Kaiserkrönung zu erlangen. Die ungeheure Enttäuschung im 
ostfränkischen Lager über diesen unerwarteten Ausgang kommt 
in den Ouellen deutlich zum Ausdruck. Die Erbitterung geht so 
weit, datz man dem Westfrankenkönig die Anerkennung seiner 
kaiserlichen Würde verweigert. Aus Mainz und prüm hören wir 
solche Stimmen?) König Ludwig, der Karls Schritt als Kriegsfall 
ansah und die Gelegenheit der Abwesenheit des Westfranken­
königs zum offensiven vorstotz ausnützte, hat sich offenbar selbst 
in diesem Sinne geäutzert und die Bischöfe und Grafen seines 
Reiches zur gleichen Haltung veranlatzt?)

') vgl. Mühlbacher, Regesten der Karolinger l, 2. Nusl. (1908) 
Nr. 1254a, 1263b, l275a, l490s. und vor allem das Diplom Karlmanns 
(NIE. Dipl. reg. Germ, l) Nr. 4: pro remollio Imllouuioi prekati 
imperatoris av consobrini, gui nodis regnum istud disposuerat, sowie 
seine Bestätigungen für Jrmgard und Angilberga Nr. 1515, 1518. hierzu 
Dümmler 2, 388; Lalmette 128sf.

-) Ergibt sich aus dem Verhalten Johanns VIII. beim Tode Ludwigs II.; 
vgl. Dümmler 2, 387.

Die tlnnales Zuldenses z. I. 875/75, 5. 85 f., ignorieren nach ab­
sprechendem Bericht über die Kaiserkrönung Karls seinen Kaisertitel. 
Neginos Chronik (SS. rer. Germ. ed. kurze 113) drückt sich ähnlich 
geringschätzig aus.

*) vgl. Johannes VIII. Schreiben an Ludwigs des Deutschen Bischöfe 
und Grafen (MG. Epp. VII 320 Nr. 7, 323 Nr. 8).
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In diesen Tagen der Erregung nun hat es wieder einmal Ur- 
kundenschreiber gegeben, die nach den Jahren der Herrschaft 
„Kaiser" Ludwigs datierten, vielleicht ist auch von den St. Galler 
Stücken eines, dessen Einreihung wegen widersprechender Zeitmerk­
male zweifelhaft ist, hierher zu ziehen und zum l7. Mai 876 zu 
stellen*).  Jedenfalls aber tragen die beiden Fuldaer Urkunden mit 
Ludwigs des Deutschen kaiserlichem Titels eindeutig die Daten des 
l4. und 23. Februar 876; sie setzen also die vollendete Tatsache der 
Krönung Karls voraus. Außerdem hat ein Zortsetzer der Fuldaer 
Annalen, von dessen verschollenem Werk wir versprengte Frag­
mente besitzen, in einem solchen Bruchstück vom Ableben eines 
Fuldaer Mönches hagan berichtet, der „vom zweiten Kaiser Lud­
wig nach Rom zu Papst Johann VIII. gesandt worden und auf 
der Heimreise bei Verona gestorben" sei?) haganos Tod ist in den 
Fuldaer Totenannalen ganz zu Ende des Jahres 875 verbucht?) 
Was seine Reise betrifft, so ist der politische Auftrag, mit dem 
der Fuldaer Mönch betraut war, seitens des Klosters mit der Lr- 
wirkung einer Privilegienbestätigung bei Johann VIII. kom­
biniert gewesen. Eine solche ist nämlich erfolgt; sie trägt das Da-

*) Martmann 2 Nr. 550 (oben S. 78 Anm. 3). Die Einreihung ist 
eigentlich nur möglich nach der Epoche von 833, und zwar zu 868,- denn 
nur damals fällt der 20. Mai (XIII. Kai. iuu.) auf einen Donnerstag (dism 
lovis). Aber diese Epoche ist in St. Gallen eine große Seltenheit und ließe 
sich in dieser Spätzeit wohl nur erklären durch Einfluß einer älteren 
Rönigsurkunde Ludwigs des Deutschen. Die in St. Gallen herkömmliche 
Epoche von 840 würde zwingen, einen Irrtum im Negierungsjahr anzu- 
nehmen und die Ausstellung in; Jahr 874 zu verlegen. Als eher gang­
barer Ausweg erscheint mir die Annahme einer verschreibung XIII. statt 
XIII. XVI.); der 17. Nlai 876 war in der Tat ein Donnerstag.

2) Siehe oben S. 51 Anm. 1.
b) vgl. I. Faßbinder, ver Catalogus sanctorum ordinis s. Benedicti 

des Abtes Andreas von Nlichelsberg (viss. Bonn 1910) 57: llazanu» 
monaobus Nuidsnsis a I-udovioo seoundo imperatore Nomam ad lo 
lrarmem octavum papam dirigitur st in suo reditu in predio Nuldsnsis 
monasterii, quod Nontioelium dieitur, iuxta Veronam moritur st ibidem 
tumulatur. Zweifellos stammen dieses und andere Fragmente, die Andreas 
mitteilt, aus einer Fuldaer Fortsetzung der seit dem Tode Rudolfs (863) in 
Mainz fortgeführten Annalen.

h MG. SS. 13, 183. Mit XI. Kai. nov. in der einen Redaktion, mit 
X. Kai. ian. in der anderen.
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lum des 3. Oktober 875?) Also braucht der Mönch seine Reise 
kaum vor Ende August angetreten zu haben,- klimatische Gründe 
sprechen sogar unbedingt dagegen. Damals war aber Kaiser Lud­
wig H. bereits seit Wochen tot. Er käme schon deshalb als Auf­
traggeber nicht in Betracht, wenn Nicht ohnehin unerfindlich 
wäre, wie er dazu gekommen sein sollte, einen Mönch des deut­
schen Klosters Zulda nach Rom zu schicken. Es bedarf keiner wei­
teren Ausführung, daß es sich hier nur um eine Gesandtschaft 
Ludwigs des Deutschen handeln kann, die gerade durch den Tod 
des Kaisers Ludwig veranlaßt gewesen ist und das Interesse des 
ostfränkischen Königs, der sich und sein Haus als Erben ansah, 
wahrnehmen sollte, hat also der Lxcerptor der Zuldaer Annalen 
Ludwig den Deutschen offenbar mit Ludwig II. verwechselt, so 
ist das doch nur denkbar, wenn in dem Texte, den er, zweifellos 
wörtlich2), ausschrieb, der Ostfrankenkönig wie in den Zuldaer 
Urkunden vom Zebruar wirklich als imperator bezeichnet war. 
Wir dürfen also nun wohl auf Grund mehrerer Zeugnisse an­
nehmen, datz man in Zulda, vielleicht auch in 5t. Gallen, die 
Nachricht von der Kaiserkrönung des Westfrankenkönigs mit der 
Vorstellung eines ostfränkischen Imperators beantwortet hat, 
eines hegemonialen Kaisertums, das mit dem römischen, wie 
es Karl der kahle soeben ausder Hand des Papstes empfangen 
hatte, sich wohl messen dürfe.

Treffen unsere Vermutungen zu, dann ist die im angelsächsi­
schen Kulturkreis aufgekommene Vorstellung, die im spätfrän­
kischen Reich so starke Wurzeln geschlagen hat, hier einige Male 
auch auf den besonderen Fall angewandt worden, in denen sie 
mit oder ohne Wettbewerb mit der römischen Kaiseridee den 
spezifisch fränkischen Reichsgedanken zum Ausdruck brächte: der 
Dstfrankenkönig Ludwig hat 856 nach dem Tode seines älteren 
Bruders, als 5enior und pochend auf seine Macht, die Führung 
im fränkischen Reiche beansprucht und erstrebt,- er hat, als mit 
dem Tode Ludwigs II. das Mittelreich endgültig liquidiert wurde,

') Zaffe-L. Nr. 3020,- vronke Nr. 618 (hier irrig ;. Z. 876 ein­
gereiht).

Wohl nur die beiden Drdinalzahlen von Kaiser und Papst dürften 
von ihm zugesetzt sein.
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diese Rolle als Gegenspieler seines westsränkischen Bruders, der 
dem Sohne Ludwigs in Rom zuvorkam, erneut ausgenommen, 
und dabei ist beide Male wie von selbst der Imperatortitel in 
der Zeit aufgetlungen, genau in dem gleichen Sinn, wie auch 
Karl der kahle sein römisches Kaisertum verstand, das Jahre 
zuvor ja auch einen unrömischen, hegemonialen vorklang ge­
habt hat?)

2) Siehe oben S. 6f.


